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Grußwort
MARTINA RUDOWITZ, ERSTE BÜRGERMEISTERIN  
DER STADT GELSENKIRCHEN

Sehr geehrte Frau Ministerin Scharrenbach, 
sehr geehrte Vertreter*innen des STADT- 
UMBAUNETZWERKs, sehr verehrte Damen 
und Herren,

auch im Namen unserer Oberbürgermeisterin  
Karin Welge heiße ich Sie herzlich Willkommen  
in Ückendorf hier in der Heilig-Kreuz-Kirche, 
einem spektakulären Stadtumbauprojekt, 
dessen Umbau mit Mitteln des Europäischen 
Fonds EFRE sowie aus Mitteln der Städte-
bauförderung finanziert wurde.

Aus der ehemaligen Kirche ist ein toller 
neuer Ort für verschiedene Veranstaltungen 
geworden. Der Umbau und die neue Nutzung  
sind auch für die Menschen im Stadtteil ein 
wichtiges Zeichen. Es ist ein Ort, an dem  
Kultur und Dialog stattfinden und Ückendorf  
als lebenswerter Stadtteil erlebt werden kann.  
Das ist wichtig für den Stadtteil selbst, aber 
auch für die Wahrnehmung Gelsenkirchens 
in der Öffentlichkeit als starke Stadt, die sich 
weiterentwickelt.

Noch vor nicht allzu langer Zeit ging durch die  
Presse, in Ückendorf existiere eine No-go- 
Area – eine emotional belastende Zuschrei- 
bung für die Menschen, aus der sich die  
Akteure gemeinsam herausgearbeitet haben.  
Ordnungsamt, Polizei, Wohnungsbehörde,  
Stadtplanung, Hochbau, Verkehr, Wirtschafts- 
förderung, Ausländerbehörde und viele mehr 
haben koordiniert im Stadtumbaugebiet und 
gemeinsam mit der SEG als städtischer 
Stadterneuerungsgesellschaft viel erreicht.  
Dazu beigetragen haben auch die zahlreichen  
Künstler*innen im Quartier sowie viele  
andere Menschen, denen der Stadtteil am  
Herzen liegt. Auch die Gewerbetreibenden 
unterstützen die Weiterentwicklung Ücken-
dorfs aktiv.

Ihnen geht es heute um das Thema Klima- 
anpassung. Auch wenn warme Tage Anfang 
September, wie in diesem Jahr, nichts  
Ungewöhnliches sind: Die Hitzephasen 
werden immer länger, und es zeigt sich 
inzwischen in fast allen Lebensbereichen, 
dass etwas passieren muss!

Wie verbinden wir Stadtumbau in den Quar- 
tieren mit der Klimaanpassung? Das ist die  
wesentliche Frage heute und auch in den 
nächsten Jahren. Sie diskutieren dies heute  
aus verschiedenen Perspektiven: des Landes,  
der Kommunen und auch der Emscherge-
nossenschaft. Ein Schwerpunkt wird darauf 
liegen, wie eine gute Zusammenarbeit  
gelingen kann, die am Ende zum Erfolg führt. 
Sie sprechen über innovative Ideen und  
integrierte Projekte und machen sich damit 
auf einen wichtigen Weg.

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche  
Veranstaltung.

Ein herzliches Glückauf!
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Städte belegen nur etwa drei Prozent der  
Erdoberfläche, sind aber Ausgangsort für 
drei Viertel aller schädlichen Umwelteinwir-
kungen. Gleichzeitig sind in ihnen die Folgen 
des Klimawandels sehr deutlich spürbar. Der 
Erfolg von Klimaschutz und Klimafolgenan-
passung wird folglich (auch oder vor allem?) 
in den Städten entschieden. 

In Nordrhein-Westfalen waren Ende 2018 
insgesamt 23,6 Prozent der gesamten  
Landesfläche mit baulichen Anlagen für 
Siedlung und Verkehr belegt. Die Zunahme  
der Siedlungs- und Verkehrsfläche lag im 
Jahr 2020 bei 5,7 ha/Tag, nachdem sie im 
Jahr 2019 bei 8,1 ha/Tag lag.1 Der Flächen-
verbrauch scheint sich zu verlangsamen, der 
gebaute Teil der Umwelt ist damit der zen- 
trale Ort für zielgerichtete Interventionen bzw. 
Transformationen. Verkürzt gesagt: Klima- 
anpassung im Bestand ist Stadtumbau.

Städte und Gemeinden in Nordrhein-West- 
falen haben sich im STADTUMBAUNETZ-
WERK NRW zusammengeschlossen, um  
durch gegenseitiges Lernen und Unterstützen  
passende Lösungsstrategien für vielfältige 
und sich kontinuierlich wandelnde Heraus-
forderungen der Stadtentwicklung zu finden. 
Dazu gehört auch die Anpassung der städti-
schen Räume an die Folgen des Klima- 

wandels, die in den letzten Jahren bereits 
drastische Auswirkungen gezeigt haben. 
Studien und Erkenntnisse, die den Wandel 
belegen und weiter prognostizieren, gibt es  
reichlich. Allein, es fehlt an durchschlagendem  
Erfolg in der Umsetzung. Die diesjährige 
STADTUMBAU-Tagung setzte sich daher  
mit praktischen Ansätzen zur Bewältigung 
von Klimafolgen auseinander.

Das Aufgabenspektrum im Stadtumbau um- 
fasst Maßnahmen gegen Überhitzung ebenso  
wie die Prävention von Überflutungen.  
Begrünung, Entsiegelung, Neuschaffung und  
Sicherung von Grün- und Freiraum, Ertüch- 
tigung von Immobilien, Realisierung der 
Schwammstadt, Anpassung von städtischer 
Infrastruktur – die Anforderungen sind viel- 
fältig. Manches ist kommunal, anderes nur 
regional lösbar. Ziel aller Maßnahmen ist 
eine „urbane Resilienz“. Indem aus der Ver-
gangenheit gelernt wird und eine bessere  
Vorbereitung erfolgt, um künftigen Ereignissen  
standzuhalten, schnell reagieren und sich 
erholen zu können sowie sich letztendlich 
an kommende Veränderungen anzupassen 
und Risiken minimieren zu können. Es sind 
Investitionen in Prävention, Vorbereitung,  
Bewältigung und Nachsorge gefragt.

Thematische Einordnung

STADT UMs Klima BAUen –  
Warum Klimafolgen- 
anpassung der Städte eine 
Stadtumbauaufgabe ist
GESCHÄFTSSTELLE STADTUMBAUNETZWERK NRW

„Wir kämpfen den Kampf unseres 
Lebens - und sind dabei zu verlieren.”
UN-Generalsekretär António Guterres auf der  
27. Weltklimakonferenz 2022 in Sharm el-Sheikh 

1 Quellen: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein- 
Westfalen: Fast ein Viertel (23,6 Prozent) der Landesfläche sind 
Flächen für Siedlung und Verkehr. Montag, 16. September 2019; 
https://www.it.nrw/nrw-fast-ein-viertel-236-prozent-der-landes-
flaeche-sind-flaechen-fuer-siedlung-und-verkehr-97406; Landes-
amt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz  
Nordrhein-Westfalen (LANUV): Flächenverbrauch,  
Stand: 14.07.2022; https://umweltindikatoren.nrw.de/ 
abfall-boden-wasser/flaechenverbrauch
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Im STADTUMBAUNETZWERK NRW haben 
sich Kommunen zusammengeschlossen, 
die vorausschauende integrierte Stadtent-
wicklung betreiben. Die Netzwerkkommunen 
unterstützen sich in den relevanten Frage-
stellungen im Sinne einer aktiven (wachsen-
den) und voneinander lernenden Arbeits-
gemeinschaft. Dies beinhaltet auch, sich 
strukturiert mit den aktuellen Aufgaben und 
Herausforderungen auseinanderzusetzen – 
welche Themen sind unverändert aktuell,  
welche haben in den letzten Jahren an  
Bedeutung gewonnen und müssen stärker 
unter den Gesichtspunkten des Stadtumbaus 
betrachtet werden?

Die folgenden Themen und Herausforde- 
rungen prägen aktuell den Stadtumbau. 

Klimaschutz und  
Klimafolgenanpassung 
In den Stadtquartieren unserer Kommunen 
zeichnet sich eine neue Form von Funktions-
verlusten ab. Gesunde Wohn- und Lebens-
verhältnisse werden massiv beeinträchtigt:  
durch Überhitzung von Stadträumen, Straßen  
und Plätzen, durch Überflutungsgefahr bei 
Starkregen, durch urbane Risiken als Folge 
von Schlafmangel in Tropennächten, zuneh- 
mende Ozonbelastung, Erkrankungen als 
Folge von schlechter Luftqualität, …  
Es besteht ein akuter Handlungsbedarf, der 
verschiedene Aspekte und fachliche Diszi-
plinen vereinen muss. Eine integrale Vorge-
hensweise ist erforderlich, die an konkreten 
Projekten eingeübt und durch Wettbewerbe, 
wie den Landeswettbewerb „Zukunft Stadt-
raum“ befördert werden kann. So zum Bei-
spiel die Zusammenarbeit von Planer*innen 
und Tiefbauer*innen, der Wasserwirtschaft 
oder den Stadtwerken in der Leistungs- 

phase 0 einer Machbarkeitsstudie  
(vgl. Beispiel Stadt Bochum, S. 29).

Verkehrswende –  
Nachhaltige Mobilität
Die bedarfsgerechte Reduktion des motori-
sierten Individualverkehrs ist nur über einen 
leistungsstarken ÖPNV, die Stärkung des 
Radverkehrs und die Verbesserung der Be-
dingungen des Fußverkehrs denkbar. Eine 
stadtverträgliche Mobilität erfordert zudem 
bauliche und organisatorische Veränderungen  
an unseren Straßen und Plätzen. Nur durch 
den entschlossenen und flächendeckenden 
Umbau unserer Stadtstraßen kann die Ver-
kehrswende hin zu mehr Nahmobilität  
gelingen. Was tun wir dafür? Und wie unter-
halten wir den öffentlichen Nahverkehr in  
Zeiten knapper öffentlicher Haushalte (von 
einem Ausbau der Angebote ganz zu  
schweigen)?

Wohnungsbau 
Es fehlt v.a. an bezahlbarem Wohnraum für 
breite Schichten – die aktuelle Zinsentwick-
lung führt zu einer weiteren Verschärfung  
der Lage – und in vielen Kommunen drängt 
die Zeit, wenn sie einen weiteren Verlust an 
Einwohner*innen in die nahe Umgebung  
verhindern wollen. Der Wohnungsmangel  
trifft auf einen Flächenmangel vor allem im 
Innenbereich und widerspricht den Anforde-
rungen von Klimaschutz und Klimaanpas-
sung, weniger Fläche zu versiegeln. Notwen-
dig ist eine gezielte Baulandpolitik. Es muss 
auch dichter, höher und v.a. schneller gebaut 
werden. Die Kommunen haben im Bestand 
oft nur wenig Spielraum, aber dieser Spiel-
raum muss genutzt werden – z.B. durch eine 
konsequente Schließung von Baulücken.

PROFIL DES STADTUMBAUS IN NRW

Aufstellung des  
STADTUMBAUNETZWERKS 
NRW und inhaltliche  
Standortbestimmung 
DR. MARKUS BRADTKE UND MICHAELA RÖBKE,  
BOTSCHAFTER*INNEN DES STADTUMBAUNETZWERKS NRW 
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Stadterneuerung / -umbau
Unsere Städte verändern sich stetig. Eine 
Erneuerung des Bestands wertet nicht nur 
das Stadtbild auf. Sie verbessert auch die 
Funktionalitäten und ist ein elementar wich- 
tiger Baustein für die Versorgung mit bezahl-
barem Wohnraum. Hierfür zählt das Engage- 
ment um jedes Haus; auch der Umgang mit 
Problemimmobilien ist von großer Bedeutung.  
Dabei fehlen wirksame Instrumente, Eigen- 
tümer*innen in die Pflicht zu nehmen. Die  
Novellierung des § 82 der Landesbauordnung  
(BauO NRW) war ein Schritt in die richtige 
Richtung. Unter den Vorzeichen des Klima-
schutzes ist zudem die Frage von Bestands-
ertüchtigung gegenüber Abriss und Neubau 
sorgfältig abzuwägen.

Digitalisierung
Digitalisierung wird in der Stadtentwicklung  
häufig mit Smart City in Verbindung gesetzt. 
Digitalisierung ist aber viel mehr und fördert 
Intermodalität, Partizipation, zukunftsfähige 
Mobilität sowie urbane Produktion. Letztere 
kann einen wichtigen Beitrag zum Flächen- 
sparen liefern, so dass Produktion auch  
wieder in städtischen Zentren verortet werden  
kann. Die Potenziale der Digitalisierung und 
ihre Verknüpfung mit Stadtentwicklung sind 
vielfach noch nicht erkannt.

Baukostenexplosion,  
Zinsentwicklung und Krisen 
Stadtentwicklung und Stadtplanung sind wie 
fast alle Lebensbereiche auch durch überge-
ordnete Rahmenbedingungen bestimmt, die 
viele Zukunftsfragen nur vage beantworten 
lassen. Diese Unsicherheit wird aller Voraus-
sicht nach den Stadtumbau in der nächsten 
Zukunft begleiten. Gleichzeitig zeigen sich 
manche Wege in Krisen klarer denn je – wie 
die des Homeoffice und reduzierter Verkehrs-
wege durch die Corona-Pandemie oder die 
Notwendigkeit alternativer Energiekonzepte 
durch die aktuelle Energiekrise.

Die beschriebenen Aufgaben sind im Grunde 
hinlänglich bekannt. Schwierigkeiten liegen 
überwiegend in der praktischen Umsetzung, 
wobei der Schlüssel vor allem in einer konse-
quent integralen Zusammenarbeit in Planung 
und Finanzierung zu liegen scheint.

Instrumente 
Kooperative Vorgehensweisen kommen im 
Hinblick auf die bestehenden Herausforde-
rungen in der Umsetzung an Grenzen. Auch 
in Beteiligungsverfahren zeigen sich meist 
nur die Konflikte, seltener die Lösungen. 
Sektorale Vorgehensweisen können bei den 
angesprochenen Aufgaben nicht weiter- 

helfen; es geht einzig und allein über integrale  
Planung und agile Formate – in den Kommu-
nen, den Bezirksregierungen und den Minis-
terien. Zudem ist ein Förderrecht notwendig, 
das den komplexen Aufgaben gerecht wird 
und das Ausgabereste – gerade bei multi-
dimensionalen Projekten, kaum planbaren 
Bauphasen und einer Immobilienlandschaft, 
die manchmal tagesaktuelles Handeln  
erfordert – anders bewertet, als dies derzeit 
der Fall ist.

Die Anwendung der Regelungen des beson- 
deren Städtebaurechtes wird künftig ein 
Schwerpunkt im Stadtumbau sein. Es gilt, die 
vorhandenen Instrumente stärker zu nutzen, 
d.h. Sanierungsverfahren, städtebauliche 
Gebote und Ersatzvornahmen auf der Basis 
der novellierten Landesbauordnung (BauO 
NRW) konkret anzuwenden. Das nötige 
Know-how muss wieder erlernt werden; dafür 
sind entsprechende Fortbildungen, Erfah-
rungsaustausche und gegenseitige Hilfe-
stellungen im STADTUMBAUNETZWERK 
hilfreich.

Auch andere Verfahren sollten stärker zur  
Qualitätssicherung zum Einsatz kommen, 
selbst wenn ihre Anwendung aufwändig ist. 
Wettbewerbe und Gestaltungssatzungen als 
Beispiel haben sich als lohnenswert heraus-
gestellt, um baukulturelle Standards höher  
zu setzen.

Und nicht zuletzt gilt es, Partizipation nach 
wie vor konsequent zu realisieren. Nur durch 
die Mitnahme der Bürger*innen sowie der 
örtlichen Akteure können gemeinsam getra- 
gene Lösungen als Ergebnis eines trans-
parenten Abwägungsprozesses gefunden 
werden.

STADTUMBAUNETZWERK NRW

Das STADTUMBAUNETZWERK NRW ist ein freiwilliger 
Zusammenschluss von zurzeit 31 Kommunen unter- 
schiedlicher Größenordnung aus allen Regionen in Nord-
rhein-Westfalen. Das durch das Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nord-
rhein-Westfalen (MHKBD NRW) geförderte Netzwerk setzt 
sich mit den verschiedenen Fragen des Stadtumbaus 
auseinander. Dies erfolgt jeweils vor dem Hintergrund auch 
aktueller übergeordneter Herausforderungen wie es der  
Klimawandel, der demografische Wandel oder nach wie 
vor der wirtschaftliche Strukturwandel sind. Anliegen der 
Kommunen ist es, vorausschauende integrierte Stadtent-
wicklung zu betreiben, die erprobte kommunale Praxis und 
neue Herausforderungen verknüpft. Das Netzwerk versteht 
sich in diesem Sinne als aktive (wachsende) und voneinan-
der lernende Arbeitsgemeinschaft. Die interkommunale Zu-
sammenarbeit wird durch eine Geschäftsstelle unterstützt.

Aufgaben des Netzwerks
 ■ Veranstaltungen, kollegialer interkommunaler  

Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zu  
Fachthemen, Methoden und Instrumenten

 ■ Unterstützung und Beratung der Mitgliedskommunen

 ■ Erstellung / Bereitstellung konkreter Arbeitshilfen  
und beispielgebender Unterlagen

 ■ Interessenvertretung der Kommunen im Zuge der  
Ausgestaltung der Städtebauförderung

 ■ Betrieb einer Geschäftsstelle als zentrale  
Ansprechstelle und zur Unterstützung der  
interkommunalen Zusammenarbeit

2020 hat sich das STADTUMBAUNETZWERK neu aufge- 
stellt. Die Geschäftsstelle, die die Arbeit des Netzwerkes 
im Sinne eines Dienstleisters für die Mitgliedskommunen 
bündelt und organisiert, wurde neu besetzt. Der Außen- 
auftritt wurde überarbeitet. Und aus dem Kreis der Mitglieds- 
kommunen sind eine Botschafterin und ein Botschafter  
als Gesichter des Netzwerks nach außen gewählt worden:  
Dr. Markus Bradtke und Michaela Röbke repräsentieren  
in diesem Sinne das STADTUMBAUNETZWERK NRW  
seit 2021.
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Eine vorausschauende und nachhaltige Stadt- 
entwicklung verfolgen unsere Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen mit Unterstützung der 
Landesregierung seit Längerem. Hierbei sind 
viele erfolgreiche Ansätze mit den Möglich-
keiten der Städtebauförderung realisiert 
worden. Im Hinblick auf die aktuellen Heraus-
forderungen, die sich durch grundsätzliche 
Veränderungen wie den demografischen 
Wandel, den Bedarf für Maßnahmen der Klima- 
anpassung oder die energetische Stadtsnie-
rung ergeben, sind weitere Anstrenungen 
notwendig. Dies betrifft insbesondere die 
gebaute Umwelt, insofern geht es bei einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung im weitesten 
Sinne um Stadtumbau.

Kein Erkenntnis- sondern ein  
Umsetzungsdefizit
Die Aufgaben und in großen Teilen auch die  
Lösungsansätze sind im Wesentlichen be- 
kannt. Es gibt also kein Erkenntnis- sondern 
vielmehr ein Umsetzungsdefizit für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung.

Die Landesregierung empfiehlt den Kommu-
nen, sich konzeptionell grundlegend über die  
jeweiligen kommunalen Zielsetzungen für 
das Jahr 2030 in Verwaltung und Lokalpolitik 
einig zu werden. Auf Grundlage dieser ge-
meinsamen Strategiefestlegungen können 
die weiteren Schritte für eine klimarelevante 
Stadtplanung und -entwicklung strukturiert 
umgesetzt werden.

ZUKUNFTSAUFGABE  
KLIMAANPASSUNG 
Aus Landessicht
INA SCHARRENBACH MdL, MINISTERIN FÜR HEIMAT, KOMMUNALES,  
BAU UND DIGITALISIERUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN

Instrumente und Ansätze für eine  
klimarelevante Stadtentwicklung
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau  
und Digitalisierung plant die verpflichtende  
Einführung einer kommunalen Wärmeplanung  
in Nordrhein-Westfalen. Auf Grundlage einer 
CO2-Bilanz soll ein Energiemonitoring ein-
geführt werden, das auch Beurteilungsgrund-
lage für eine klimarelevante Stadtentwicklung 
sein wird.

Auch beim Thema Hochwasser und Stark-
regen werden die Erkenntnisse und Erfah-
rungen für die kommunale Praxis gebündelt 
und aufbereitet. Beide Themenkomplexe 
sollten für eine bessere Prävention integriert 
betrachtet werden, d.h. die Erkenntnisse aus 
vorhandenen Hochwasser- und Starkregen-
karten sollten zusammengelegt werden, 
damit die Kommunen zielgerichtet agieren 
können.

Ein weiterer Punkt ist ein konsequentes Was-
sermanagement. Hierzu gehört insbesondere 
die Schaffung von Anreizen für eine Regen-
wasserversickerung, auch wenn das Auswir-
kungen auf die Abwassergebühren hat. 

Darüber hinaus bereitet das Land derzeit  
Vorgaben für eine konsequente Kreislauf-
wirtschaft im Bausektor vor. Ziel ist es, dass 
in Städtebauförderprojekten möglichst viele 
Recyclingmaterialien verwendet werden, um 
die CO2-Bilanz im Bausektor zu reduzieren.

Nachhaltigkeit bedeutet aber nicht nur Umwelt- 
verträglichkeit und Ressourcenschonung. 
Nachhaltig sollte bei Bauaufgaben auch der 
Umgang mit der örtlichen (Stadt-)Baukultur 
sein.

Eine nachhaltige Stadtentwicklung braucht 
auch die Mitwirkung der Bürgerinnen und 
Bürger. Hierzu gilt es, möglichst umfassende 
Beteiligungsangebote für unterschiedliche 
Zielgruppen zu schaffen. Das Land hat dafür 
eine digitale Plattform eingerichtet, die von 
Kommunen für online-gestützte Formate ge- 
nutzt werden kann. (https://beteiligung.nrw.de/)

Förderregularien vereinfachen
Die Mittel der Städtebauförderung sollten  
vorausschauend und präventiv eingesetzt 
werden. Denn nachträgliche Reparaturen  
bedeuten, dass zu spät eingegriffen wurde.  
Für die Förderabwicklung wollen wir büro- 
kratische Hürden so niedrig wie möglich  
halten, um schnell und passgenau auf  
aktuelle Anforderungen reagieren zu können. 
Als beispielhaft hierfür kann die unbürokra-
tische Hilfe für die durch die Flutkatastrophe 
an der Ahr betroffenen Kommunen gelten. 
Das Vorgehen könnte Vorbild werden für die 
Städtebauförderung. Hierzu sind aber noch 
Abstimmungen mit dem Bund erforderlich. 
Bisherige Förderprogramme wurden in den 
letzten Jahren reduziert, gebündelt und an 
die neuen Anforderungen angepasst. Hieran 
sollte angeknüpft werden. Bei Bedarf wird  
das Land Nordrhein-Westfalen eigene Förder- 
programme starten, die gezielt und ohne 
großen Aufwand zum Abbau von städtebau-
lichen Defiziten eingesetzt werden können.  
Aktuell überarbeiten wir die bestehende För-
derrichtlinie Stadterneuerung aus dem Jahr 
2008. Die neue Städtebauförderung wird ein 
wirksames, präventives und genaues Instru-
ment für eine nachhaltige Stadtentwicklung.

„Das Geld der Städtebauförderung wurde und wird 
eingesetzt für eine nachhaltige Stadtentwicklung 
im Sinne eines Prima. Klima. Stadtumbaus.“
Ina Scharrenbach MdL, Ministerin für Heimat, Kommunales,  
Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung müssen zeitnah und 
konsequent ergriffen werden. Dazu werden eine integrierte Stadtentwicklungspolitik, 
eine ämter- und dezernatsübergreifende Zusammenarbeit sowie der gezielte und 
effiziente Einsatz vorhandener Ressourcen gebraucht. Wo stehen die Kommunen 
heute? Welche Hürden, welche Wege sehen sie? Im Gespräch beschreiben Frauke 
Burgdorff, Michaela Röbke und Robin Denstorff, wie die Städte Aachen, Arnsberg 
und Münster die umfangreiche (Zukunfts-)Aufgaben Klimaschutz und Anpassung an  
den Klimawandel sowie dessen Folgen angehen und welche Herausforderungen 
damit in der Praxis einhergehen. 

Frauke Burgdorff -  
Stadtbaurätin der Stadt Aachen 
„Die Stadt Aachen ist gut aufgestellt, was die 
Bewältigung von Aufgaben zur Anpassung an  
den Klimawandel betrifft und ist bereits seit 
dem Jahr 2000 in den Bereichen Klimaschutz 
und Klimawandelfolgen aktiv. Gebündelt  
finden sich alle kommunalen Maßnahmen im  
2019 verabschiedeten Integrierten Klima-
schutzkonzept (IKSK) .  
Besonders die historisch und kompakt ge- 
baute Innenstadt ist hitzeanfällig und wird von  
den Folgen des Klimawandels betroffen sein. 
Daher war eine Anpassung an den Klima-
wandel bereits im Jahr 2012 Bestandteil des 
Innenstadtkonzepts.“

Was sind die Grundlagen der  
Stadt Aachen?
Die Stadt Aachen hat vor zwei Jahren in  
Kooperation mit RWTH-Instituten Analysen 
zu den Themen Starkregen, Hochwasser 
und Kaltluftentstehung im Rahmen der Auf-
stellung eines Flächennutzungsplans (FNP) 
durchgeführt. Die Ergebnisse ließen die Ge-
fahren, die vom Klimawandel ausgehen, prä-
zise erkennen und in den FNP integrieren. 

Zur Anpassung an die Folgen des Klima- 
wandels setzt die Stadt seit 2020 ein umfang- 
reiches, integriertes Klimaschutzkonzept 
um, dessen Laufzeit bis 2025 angesetzt ist 
und das mit Geld und Personal hinterlegt ist.  
Derzeit bereitet sie die Ausweisung eines 
44 ha großen, zentral gelegenen Sanierungs- 
gebietes vor, in dem Klimaschutz sowie der 
Umgang mit Klimawandelfolgen zentrale 
Themen sind.

Robin Denstorff –  
Stadtbaurat der Stadt Münster 
„Die Anpassung urbaner Räume in Münster 
ist integraler Bestandteil räumlicher Planung 
auf allen Ebenen – sowohl bei der Entwick-
lung neuer Stadtquartiere als auch bei der 
Anpassung bestehender Quartiere; mit Blick 
auf die Entwässerungs- und Grünstrukturen 
ebenso wie auf die öffentlichen Räume und 
Plätze. Der Umsetzungsstand ist in Münster 
in Sachen Klimafolgenanpassung insgesamt 
zufriedenstellend, dennoch gibt es mit Blick 
auf die Zukunft noch sehr viel zu tun.“

Insbesondere zwei Ereignisse haben die An-
fälligkeit der Stadt Münster für Auswirkungen 
des Klimawandels besonders deutlich ge-
macht: Einschneidend war das Starkregener-
eignis im Jahr 2014 mit einer Niederschlags-
menge von 292 l/m² in sieben Stunden; 
seitdem hat die Stadt Münster besonders die 
Entwicklung von Sicherheitsmaßnahmen im 
Kontext von Extremwetterereignissen und 
dem Klimawandel in den Blick genommen. 
Im Sommer 2018 führte die Gemengelage 
aus hohen Temperaturen, wenig Wind und 
Wasserzufluss zum Umkippen des Aasees,  
ein innerstädtisches Gewässer, Freizeit-  
und Naherholungsort. Ein massives Fisch-
sterben war die Folge. Seitdem ist ein perma- 
nentes Monitoring des Aasees sowie der 
Wasserqualität etabliert. Ergänzend wurden 
Lüftungseinheiten installiert, die freigeschal-
tet werden können und damit dafür sorgen, 
dass Sauerstoff in den See gelangt, was ein 
erneutes Umkippen verhindern und somit 

sicherstellen soll, dass das Gewässer seine 
Funktion für das Stadtklima, die Stadtöko- 
logie sowie als Freizeitrevier langfristig  
erfüllen kann. 

Was sind die Grundlagen der  
Stadt Münster?
Vor allem die Erfahrungen aus dem Hitze- 
sommer 2018 führten zur Erarbeitung eines 
präventiven Sicherungskonzeptes für  
urbane Gewässer, das im Sommer 2022 
vom Rat verabschiedet wurde. Wenn ein  
Gewässer bereits umgekippt ist, ist es –  
zumindest für den Tierbestand – in der Regel 
zu spät, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 

Zur Bewältigung der Anpassung an die Folgen  
des Klimawandels hat die Stadt Münster 
zusätzlich ein umfassendes Klimaanpas-
sungskonzept verabschiedet, und es findet 
ein regelmäßiges Monitoring statt. Für Maß- 
nahmen zur Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels bestehen gute Aussichten auf 
Fördermittel durch Programme des nordrhein- 
westfälischen Umweltministeriums. 

Im Rahmen von städtebaulichen Wettbewer-
ben fordert die Stadt bereits in der Planungs-
phase 0 ein Niederschlagsbewirtschaf-
tungskonzept ein, was sich als effiziente 
Maßnahme erwiesen hat.

ZUKUNFTSAUFGABE  
KLIMAANPASSUNG 
Aus kommunaler Sicht
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Michaela Röbke –  
Fachbereichsleiterin Planen, Bauen, 
Wohnen der Stadt Arnsberg
 „In der Stadt Arnsberg findet bereits seit 20 
Jahren eine Auseinandersetzung mit dem 
Thema Renaturierung und Hochwasser- 
schutz statt. Darüber hinaus stehen die  
Themen Energiegewinnung (besonders 
durch Windenergie), Mobilität sowie Anbin-
dung des ländlichen Raums im Zusammen-
hang mit der Zukunftsaufgabe Klimaanpas-
sung. Dazu muss man wissen, dass 60 % 
des 194 km² großen Stadtgebiets Waldfläche 
sind. Damit ist der urbane Raum dem Wald 
flächenmäßig untergeordnet; Eine große 
Aufgabe besteht auch darin, wie mit großen 
Waldbrachen umzugehen ist. Im Jahr 2007 
war die Stadt von einem einschneidenden 
Starkregenereignis betroffen, wobei ins-
besondere die kleinen Bäche zu reißenden 
Strömen wurden und ein Menschenleben 
forderten.“

Was sind die Grundlagen der  
Stadt Arnsberg? 
Es wurde eine parzellenscharfe Starkregen- 
gefahrenkarte erarbeitet, die öffentlich  
zugänglich ist. Aktuell arbeitet die Stadt an 
einem Starkregengefahrenmanagement, 
um aufzuzeigen, welche Maßnahmen private 
Eigentümer*innen an ihren Gebäuden ergrei-
fen können, um diese vor Starkregenereig-
nissen zu schützen. 

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken wird 
derzeit ein Abwasserbeseitigungskonzept 
erarbeitet, wodurch langfristig eine Abkehr 
von den bestehenden Mischwassersystemen 
und ein anderer Umgang mit dem Wasserab-
fluss im Stadtgebiet realisiert werden soll. 

Um Bürger*innen und Gewerbetreibende in  
die Pflicht zu nehmen, sich stärker am Thema  
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung zu 
beteiligen und ein Verantwortungsbewusst- 
sein zu entwickeln, wird aktuell eine Roadmap  
(klimaneutrales #arnsberg2030) erarbeitet. 

Gemeinsames Fazit  
Was ist zu tun?
Ganzheitlich und langfristig planen: Strate-
gien für mehr Klimaschutz und Klimafolgen-
anpassung umfassen immer auch technische 
Maßnahmen, die oberirdisch und unterirdisch 
durchgeführt werden. Dies betrifft u.a. Stra-
ßenumbaumaßnahmen, bei denen Arbeiten 
bestenfalls direkt bis in das Kanalnetz gehen 
sollten. Das ist zwar mit höheren Baukosten 
und in der Anfangsphase mit mehr Personal-
ressourcen verbunden, langfristig jedoch 
unvermeidbar. Es müssen daher langfristige 
Prioritäten und Aufgaben in der Stadtentwick-
lung definiert und mit einem differenzierten 
Plan versehen werden, wie diese mit den 
knappen personellen, finanziellen und zeit- 
lichen Ressourcen effizient bearbeitet, umge-
setzt und mit Förderprogrammen unterfüttert 
werden können, sodass der größte Nutzen 
daraus gezogen werden kann. 

Klimaschutz (Ressourcenschonung) und 
Klimafolgenanpassung (Baumaßnahme) 
zusammendenken: Dies betrifft vor allem die  
Arbeit im Bestand anstelle der Ausweisung 
neuer Flächen und ist ein teils sehr langer 
und mühsamer Prozess. Künftige Heraus-
forderungen bestehen u.a. im Umgang mit 
Kaufhaus- und Parkhausflächen in der Innen-
stadt. Ein Abriss ist aus Klimaschutzgründen 
schwierig, bietet aber Potenziale für mehr 
Klimaanpassung. In Aachen wurde ein Park-
haus abgerissen, dessen Fläche künftig als 
Wiese genutzt wird, von der ein kühlender 
Effekt auf die Innenstadttemperaturen aus- 
gehen soll. De facto müssen Klimaschutz und  
Klimaanpassung näher zusammengebracht 
werden; bei jeder Projektumsetzung sind die 
Zusammenhänge zu beleuchten, anstatt die 
Priorität einem Thema beizumessen. 

Integrierte Zusammenarbeit forcieren: Zur  
Förderung einer integrierten Zusammen-
arbeit können kurze Sachstandsberichte aus 
den unterschiedlichen Fachämtern beitragen, 
die in regelmäßigen Abständen der Politik zur 
Kenntnisnahme vorgelegt werden. Hierdurch 
wird nicht nur die verwaltungsinterne, son-
dern auch die Zusammenarbeit zwischen der 
Stadtverwaltung und der Politik verbessert. 
Integrierte Planung erfordert keinen Kosten-
mehraufwand, sondern basiert grundlegend 
auf der frühzeitigen Vernetzung und dem 
Austausch der unterschiedlichen Fachämter. 

Planungsprozesse und deren Umsetzung 
im Dialog mit Bevölkerung und Immobi- 
lieneigentümer*innen sowie in Zusammen- 
arbeit mit Unternehmen: Die Stadt Aachen 
möchte erreichen, dass bei der Bevölkerung 
und in Unternehmen mehr Begeisterung für 
die Themen Klimaschutz sowie Klimafolgen-

anpassung entsteht. Sie sollen intensiv in die  
Entwicklungen eingebunden werden, und 
es soll mehr Anreize für ein aktives Handeln 
geben. 

Wohlüberlegter Umgang mit Fläche: Eine 
Herausforderung ist die Reduktion von 
Wohnbauflächen und das Primat der Innen- 
vor Außenentwicklung, wenn gleichzeitig das 
Wohnungsangebot für alle Bevölkerungs-
gruppen aufrecht erhalten bleiben soll, um 
ausreichenden Wohnraum bereit zu stellen, 
potenziell Schrumpfungsprozesse zu ver- 
meiden und ein attraktives Angebot für die  
Bewohner*innen und Zuziehenden zu gestal-
ten. Der Bestand rückt mehr in den Fokus,  
die Ausweisung neuer Bauflächen ist sorg-
fältig abzuwägen. Dazu gehört auch die 
Diskussion um die zukünftige Bedeutung und 
Funktion von Grünflächen im Stadtgebiet,  

„Es muss uns gelingen, den Stadtumbau und die Erneuerung 
von Quartieren mit den Anforderungen der Anpassung an den 
Klimawandel und die Mobilitätswende neu zu gestalten. Das 
ist eine Herausforderung, denn normalerweise denkt man 
Stadtumbau in mehreren Jahrzehnten. Das muss uns jetzt 
wesentlich schneller gelingen. Und wir müssen es Schritt für 
Schritt angehen.“ 
Christoph Heidenreich, Stadtbaurat der Stadt Gelsenkirchen

„Ich glaube nicht, dass wir mehr Schnittstellen brauchen, 
sondern mehr Kapazität und da auch gute, funktionierende 
organisatorische Strukturen benötigen, um die frühzeitige 
Einbindung in der Phase 0 zu ermöglichen.“
Marie-Christine Zacharias, Ressort Stadtentwicklung und Städtebau, Wuppertal
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die das Wohl der Bevölkerung ebenso in  
den Blick nimmt, wie den verantwortungsbe- 
wussten Umgang mit der Natur. 

Unvermeidbare Veränderungen themati- 
sieren und Lösungen entwickeln: Insbe-
sondere vor dem Hintergrund der Flutkatas-
trophe im Jahr 2021 stellt sich Kommunen 
die Frage, wie künftig mit Flächen und ihrer 
Bebauung umgegangen werden kann, die 
stark von den Auswirkungen des Klimawan-
dels betroffen sind und keine Wohnbebauung 
mehr zulassen? Wie wird mit Grundstücks-
werten, wie mit den Existenzen und Heimat-
gefühlen der Bewohner*innen umgegangen? 

Den Rücken freigehalten bekommen: Ein 
Wunsch in Richtung der Fördergeber ist die 
Gewährleistung von mehr Planungs- und 
Ressourcensicherheit.

Zur Rolle der Stadtplanung
Auf die Frage, welchen Beitrag die Stadt-
planung dazu leisten kann, dass Innenstädte 
langfristig bewohnbar bleiben, führen die Ver-
treter*innen der Kommunen unterschiedliche 
Lösungsansätze auf. Zum einen muss ein 
Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass 
die Kommunen ihre Infrastrukturen nicht so 
weit ausbauen können, dass alle Bewoh-
ner*innen jederzeit vor allen Katastrophen, 
die eintreten können, geschützt werden. Zum 
anderen muss das Verantwortungsbewusst-
sein innerhalb der Bevölkerung gestärkt 
werden. Planung kann zwar die Grundlagen 
liefern, muss jedoch von allen Immobilien-
eigentümer*innen einfordern, eigene Schutz-
maßnahmen umzusetzen und Verantwor-
tung für ihre Gebäude zu übernehmen. Die 
Kommunen sehen ihre Rolle besonders bei 
der Schaffung von Rahmenbedingungen zur 
Umsetzung von Schutzmaßnahmen sowie 
bei der Unterstützung und Beratung der 
Eigentümer*innen. 

Im Zentrum der Planung sollte immer das Ziel  
stehen, qualitätvolle (Innen)Städte zu wahren.  
Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, 
damit die Städte lebenswerter werden, als sie  
es aktuell sind. Es muss vermieden werden, 
dass sie durch die Entstehung von Hitze-
inseln unbewohnbar werden. Diese Aufgabe 
kann nur im stetigen Dialog mit den Bewoh- 
ner*innen gelingen und erfordert eine  
umfassende Abwägung und ganzheitliche 
Sichtweise.

„Die Herausforderungen sind gerade gewaltig. 
Trotzdem sollten wir den Fokus bei dem Thema 
nicht verlieren, dass wir immer noch mittel- und 
langfristige Ziele haben, an denen wir arbeiten.“ 
Christoph Heidenreich, Stadtbaurat der Stadt Gelsenkirchen
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Maßnahmen zur Klimaanpassung gewinnen 
in den Kommunen mehr und mehr an Bedeu-
tung und Dringlichkeit. Die bauliche Umset-
zung der erforderlichen Maßnahmen bedingt 
meist einen hohen finanziellen Aufwand, der 
selten über kommunale Eigenmittel allein ge-
tragen werden kann. Für einige Maßnahmen 
besteht in Nordrhein-Westfalen ein Förder-
zugang zur Städtebauförderung. Daneben 
stehen den 53 Städten und Gemeinden des 
Regionalverbandes Ruhr (RVR) Mittel aus 
dem Programm „Klimaresiliente Region mit 
internationaler Strahlkraft“ (KRiS) zur Ver-
fügung. 

Die folgenden Ausführungen stellen die förder- 
fähigen Maßnahmen in den Mittelpunkt  
bzw. benennen die Anforderungen an eine 
Projektförderung.

Städtebauförderung: Integrierte  
Projekte mit Beitrag zum Klimaschutz  
und zur Klimaanpassung
Mit der Forderung und Förderung von Maß-
nahmen für Klimaschutz und Klimafolgen-
anpassung unterstreicht der Fördergeber die 
zentrale Funktion der Städtebauförderung: 
die Lebensqualität der Städte für die Men-
schen zu verbessern – mit der Gestaltung 
des öffentlichen Raums, dem Erhalt wert- 
voller Baukultur, der Stärkung von sozialer  
Integration und Teilhabe, der Bekämpfung von  
Armut und der Förderung neuer Formen der 
Mobilität. Unterm Strich geht es um lebens-
werte Quartiere.

Seit ca. zehn Jahren ist im Baugesetzbuch 
festgeschrieben, dass die energetische  
Beschaffenheit und eine mangelnde Energie- 
effizienz als städtebauliche Missstände gelten  
können. Durch diese Einordnung können  
diese Aspekte nun auch als Grundlage für die  
Einleitung von Sanierungsverfahren heran- 
gezogen werden. Gleichzeitig müssen An- 
forderungen der Klimaanpassung in die 
Quartiersbetrachtung wie z.B. in Integrierten 
Stadtentwicklungskonzepten (ISEKs) mit 
einfließen.

Anforderungen des Landes NRW
In der Städtebauförderung des Landes NRW  
sind seit dem Aufruf für das Jahr 2020 
Aspekte des Klimaschutzes und der Klimaan-
passung verpflichtend zu berücksichtigen. Im 
Rahmen der Integrierten Stadtentwicklungs- 
konzepte müssen Ziele und Maßnahmen 
zum Klimaschutz und Klimaanpassung ent-
halten sein. Mindestens eine investive  
Maßnahme im Zuwendungszeitraum muss 
einen Beitrag zu Klimaschutz oder zur  
Klimaanpassung leisten. Dies können notfalls  
auch Leistungen Dritter sein (z.B. Maß-
nahmen der Wohnungswirtschaft, oder ein 
Gewässerumbau). Es müssen investive 
Maßnahmen sein, bei denen herausgear- 
beitet wird, ob und wenn ja, welchen Beitrag 
sie zum Klimaschutz oder zur Klimaanpas-
sung leisten. Es geht dabei um das grund-
sätzliche Mitdenken des Klimathemas, nicht 
um ein Add on.

Mit Hilfe der Städtebauförderung sollen nicht 
nur die neuen Stadterneuerungsvorhaben 
auf einen besseren Klimaschutz ausgerichtet 
werden: Alle Programmkommunen sind dazu 
aufgerufen, die laufenden Stadterneuerungs-
projekte und Einzelmaßnahmen nochmals 
zu überprüfen. Vielleicht sind noch nicht alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft, und es kann 
nachgesteuert werden, um schnellstmöglich 
positive Wirkungen für den Klimaschutz zu 
erreichen. 

Seit 2022 muss bei Sanierungsmaßnahmen 
im Gebäudebestand nachgewiesen werden, 
wieviel CO2 eingespart wird. Dies erfolgt auf 
Grundlage der gesetzlichen Anforderung 
nach Gebäudeenergiegesetz (GEG). Gleich-
zeitig kann eine um 10 % höhere Förderung 
gewährt werden, wenn im Zuge der Sanie-
rung der EffizienzhausStandard 70 erreicht 
oder besondere ökologische Materialien 
zur Wärmedämmung eingesetzt werden. Im 
Zuge der anstehenden Reform der Städtebau- 
förderung in NRW wird derzeit überlegt, die 
Zuschüsse noch stärker in Abhängigkeit zum 
klimagerechten Bauen zu stellen oder höhere 
Standards im Hinblick auf Klimaschutz / 
-anpassung vorzuschreiben. 

Im jüngsten Koalitionsvertrag für die Landes-
regierung ist ab 2025 eine Solardachpflicht 
vorgesehen. Auf EU-Ebene wurden durch 
die Taxonomie-Verordnung rechtliche Vorga-
ben geschaffen, die ab dem Jahr 2027 eine 
CO2-Bepreisung im Gebäudebestand zur 

Förderung von Maßnahmen  
zur Klimaanpassung

Beitrag und Anforderungen  
der Städtebauförderung 
sowie Klimaanpassung im 
Quartier
RUTH REUTER, MINISTERIUM FÜR HEIMAT, KOMMUNALES,  
BAU UND DIGITALISIERUNG DES LANDES NRW

PROF. DR. ULI PAETZEL, EMSCHERGENOSSENSCHAFT / LIPPEVERBAND

„Maßnahmen des Klimaschutzes und der  
Klimafolgenanpassung müssen immer Berück-
sichtigung finden – und zwar nicht, weil es  
eine Vorschrift gibt, sondern weil daraus  
resultierende Maßnahmen die Lebensqualität  
der Menschen verbessern.“ 
Ruth Reuter, Ministerium für Heimat, Kommunales,  
Bau und Digitalisierung des Landes NRW
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Folge haben. Dies wird Auswirkungen gerade 
auch für die öffentliche Gebäudeinfrastruktur 
haben, weil hierdurch zukünftig ein Preis für 
unsanierte Gebäude zu zahlen ist.

Arbeit neu organisieren
Die Anforderungen an einen besseren Klima-
schutz sowie eine bessere Klimafolgenan-
passung in der Städtebauförderung sollen 
nicht als ein zusätzlicher Aspekt, sondern 
als integraler Bestandteil der Städtebau-
förderung verstanden werden. Dabei sind 
nicht nur die Vorgaben der Förderung selbst 
zu beachten. Vielmehr wird verlangt, dass 
Prozesse und Arbeitsstrukturen neu und 
integriert gedacht werden. Nur integriert 
arbeitende Planungsteams sind in der Lage, 
den Herausforderungen gerecht zu werden. 
Diese Überlegung schließt nicht nur die tech-
nischen Ressorts und Umweltdisziplinen ein, 
sondern z.B. auch die Gesundheitsämter, 
um die gesundheitlichen Auswirkungen von 
Lärm, Feinstaub und Hitze auf vulnerable 
Gruppen mit in den Blick zu nehmen.

Beispiele für förderfähige  
Themen / Projekte

 ■ Hof- und Fassadenprogramm –  
Entsiegelung der Höfe, Dachbegrünung 
(nicht die reine Aufstellung des  
Programms)

 ■ Gebäudesanierung (mit Unterstützung  
durch einen Energieberater)

 ■ Höhere Energiestandards in  
Bestandsgebäuden –  
mit ökologischen Baustoffen

 ■ Multicodierung von Plätzen – Grün  
und Wasser als Gestaltungs- und  
Präventionsmaßnahme

 ■ Umwandlung von Pkw-Parkflächen  
in Lebensraum und Gärten

 ■ Straßen neu denken – u.a. mit  
Regenwasserbewirtschaftung

 ■ Brachen für Gärten und Hochbeete  
nutzen (z.B. als Verfügungsfonds- 
projekt)

Von der Emscherregion zur „Klima- 
resilienten Region mit internationaler  
Strahlkraft“ (KRiS)
Der Strukturwandel im Ruhrgebiet steht seit 
Jahrzehnten auf der Tagesordnung. Trotz 
vielfältiger Zukunftsimpulse, ausgelöst u.a.  
durch die IBA Emscherpark sowie die Projekte  
der 2017 ins Leben gerufenen Ruhrkonferenz,  
steht das Ruhrgebiet mit seinen 53 Städten 
und Gemeinden und über 5 Mio. Einwoh-
ner*innen weiterhin vor großen Herausforde- 
rungen. Eine Erfolgsgeschichte ist der Umbau  
der Emscher, das größte sozial-ökologische 
Infrastrukturprojekt Deutschlands und das  
größte wasserwirtschaftliche Projekt Europas.  
Es zeigt: Das Ruhrgebiet kann Wandel!  
Aber es schöpft seine Potenziale als Region  
und die Stärke einer überkommunalen Zusam- 
menarbeit nicht aus – z.B. im ÖPNV oder  
in Fragen der Digitalisierung und des Daten-
austauschs. 

Begleitend zum Umbau der Emscher wurden  
in Zusammenarbeit mit den Emscher- 
Kommunen rd. 300 Projekte zur Aufwertung 
der an die Emscher angrenzenden Stadt-
quartiere umgesetzt, die einen Bezug zum  
Wasser haben und in den Kommunen wichtige  
Impulse setzten. Diese wurden stark von der 
Städtebauförderung unterstützt. 

Neue Herausforderungen für die Wasserwirt- 
schaft ergeben sich aus den Folgen des  
Klimawandels. Berechnungen zeigen: Obwohl  
alle bestehenden untergesetzlichen Normen 
zum Hochwasserschutz erfüllt sind, wäre  
vor allem das westliche Emschergebiet im 
Falle eines Starkregenereignisses, ähnlich  
wie in Hagen 2021, massiv betroffen. Deshalb  
wirkt die Wasserwirtschaft derzeit nachdrück-
lich auf einen Klimawandelzuschlag (u.a. 
Anpassung von Deichhöhen und Retentions-
flächen) hin, um so den Schutz bei einem 
250-jährlichen Hochwasser zu erhöhen. Wo-
bei klar ist, dass es einen hundertprozentigen 
Schutz vor Hochwasser nicht geben kann.

Förderprogramm
Seit 2014 arbeiten Emschergenossenschaft  
und Emscher-Kommunen in der Zukunfts- 
initiative Klima.Werk gemeinsam am klima- 
resilienten Umbau der Städte. Das Leitbild 
der Zukunftsinitiative, die "Klimaresiliente  
Region mit internationaler Strahlkraft" (KRiS), 
ist 2019 als Ruhrkonferenz-Projekt verab-
schiedet und 2020 auf das gesamte Ruhr- 
gebiet und andere Wasserverbände (Lippe-
verband, Ruhrverband, Linksniederrheinische  
Entwässerungs-Genossenschaft, Niersver-
band) ausgeweitet worden. Das Ministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen hat zu KRiS ein 
Förderprogramm zur Klimafolgenanpassung 
aufgelegt. Die Förderkulisse dafür umfasst 
die 53 Städte und Gemeinden des Regional-
verbandes Ruhr. Bis 2030 sollen darüber  
sowie über ergänzende Förderungen rund  
250 Millionen Euro in entsprechende Projekte  
in den Städten des RVR investiert werden.2

Die Emschergenossenschaft fördert in ihrem  
Zuständigkeitsbereich darüber hinaus weitere  
Maßnahmen wie die Anlage von Zisternen 
oder Bewässerungen. Für kommunale Maß- 
nahmen können bis zu 100 % der Investitions- 
kosten übernommen werden. Die Kosten für 
den Unterhalt und die Pflege verbleiben bei 
den Kommunen. Industrielle, gewerbliche und  
private Vorhaben können mit bis zu 80 % der 
Kosten gefördert werden. Die Mittelverteilung 
folgt keinem regionalen Proporz. Vielmehr 
sollen handlungsbereite Projektträger*innen 
mit förderfähigen Anträgen gefördert werden.

2 Davon stammen rund 130 Mio. Euro aus Mitteln des  
NRW-Umweltministeriums sowie 120 Mio. Euro aus  
Eigenmitteln der Wasserverbände.

Beispiel für Dachbegrünung

Aufenthaltsqualität durch Wasser - Stadthafen Münster
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KLIMARESILIENTE REGION MIT INTERNATIONALER 
STRAHLKRAFT (KRiS) – Förderprogramm
Förderkulisse: Maßnahmen in allen 53 Städten und  
Gemeinden des Regionalverbandes Ruhr (RVR).

Förderziel: Bis 2030 rund 25 % der befestigten Flächen in  
ausgewiesenen Betrachtungsräumen von der Mischwasser- 
kanalisation abkoppeln und die Verdunstungsrate um zehn 
Prozentpunkte steigern.

Fördervoraussetzungen: Ausweisung eines Betrachtungs- 
gebietes (bis Ende 2023 fördert das Land Machbarkeits-
studien und Öffentlichkeitsarbeit für die vorgeschriebene 
Festlegung von Betrachtungsräumen (Konzepte) sowie bis 
Ende 2030 die Umsetzung von Maßnahmenbündeln in  
diesen Gebieten), ab 2024 erhalten nur noch solche Kom-
munen Fördermittel, die mindestens einen Betrachtungs-
raum definiert haben.

Fördergegenstände: Flächenentsiegelung, Mulden-/Flächen- 
versickerung, Mulden-Rigolen-Versickerung, Rigolen- 
versickerung, Baumrigolen, extensive Dachbegrünung, 
Fassadenbegrünung mit Versorgung über Niederschlags-
wasserzisterne, Niederschlagswasserzuführung zum  
Gewässer, Intensivierung der Flächenbegrünung und  
Baumpflanzungen mit Versorgung über Niederschlags- 
wasser, Machbarkeitsstudien.

Förderprozedere: Antrag zur Förderung im gesamten RVR-
Raum über die Serviceorganisation der Zukunftsinitiative 
Klima.Werk in der Emschergenossenschaft (Prüfung der 
Förderfähigkeit und -würdigkeit des Projekts und Beratung 
über Möglichkeiten und Prozedere). 

Maßnahmenträger*innen: Kommunen, aber auch Private: 
Unternehmen, Vereine, Institutionen und Bürger*innen.

Förderhöhe: Förderzuschusses durch das Land: 60 %, 
Aufstockung der Förderung für Private oder Gewerbliche 
durch Emschergenossenschaft und Lippeverband in ihrem 
jeweiligen Verbandsgebiet auf bis zu 90 % und für kommu-
nale Maßnahmenträger*innen auf bis zu 100 % (Berück-
sichtigung von Bagatellgrenzen).

Laufzeit: ab Inkrafttreten der Richtlinie im April 2022 bis 
Dezember 2030.

Weitergehende Informationen:  
www.klima-werk.de/foerderung.html

Was ist zu tun?
Verwaltung wie Kommunalpolitik müssen sich  
in die Pflicht nehmen – es ist keine Frage des  
"Ob", sondern des "Wie!" Wir müssen mehr 
Mut aufbringen. Wir werden den Aufgaben 
unserer Generation sonst nicht gerecht!

Wir brauchen eine andere Form der Stadt-
planung, die Wasserwirtschaft integriert und 
das Modell der Schwammstadt zur Maxime 
erhebt.

Wir brauchen überkommunale Lösungen. In 
der engen Kooperation und Netzwerkarbeit 
der Emschergenossenschaft mit den Kom-
munen liegt eine besondere Innovation. Die 
Herausforderungen für die Maßnahmen zur  
Klimaanpassung orientieren sich nicht an den  
kommunalen Grenzen, sondern lassen sich 
nur in der Zusammenarbeit, in der Diskussion  
und gemeinsamen Weiterentwicklung von  
Maßnahmen bewältigen. Organisationsformen  
wie Genossenschaften können hier erfolg-
reich sein – das hat der Emscher-Umbau 
über kommunale Grenzen hinweg bewiesen.
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Großräumige Prävention in  
Arnsberg – Hochwasser-
schutz durch konsequente 
Renaturierung 
DIETER HAMMERSCHMIDT,  
STADT ARNSBERG

Die Stadt Arnsberg ist durch ihre geographi-
sche Lage sowie die unmittelbare Nähe zur 
Ruhr, die durch das gesamte Stadtgebiet 
führt, bei Hochwasser- oder Starkregen- 
ereignissen potenziell von Überflutung gefähr- 
det. Mit der Renaturierung der Ruhr wird seit 
dem Jahr 2003 das Ziel verfolgt, präventiv 
zu agieren, um vom Hochwasser gefährdete 
Bereiche zu schützen. Im Kern ist dies die 
naturnahe Entwicklung des Flusses, mit der  
langfristig Synergieeffekte angestrebt werden,  
wie ökologische Verbesserungen im ganzen  
Stadtgebiet, eine Aufwertung des Stadt- und 
Landschaftsbildes, die Integration der Ruhr in 
das Stadtbild sowie die Ruhr zugänglich und  
erlebbar für die Bevölkerung zu machen. Alle 
Maßnahmen erfolgten vor dem Hintergrund 
der Berücksichtigung des Naturschutzes, da 
die Ruhr sowohl ein Naturschutz- als auch 
ein FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat Gebiet)  
darstellt.

Solide Grundlagen
Basis für die Arbeiten ist der Hochwasser- 
aktionsplan aus dem Jahr 2003, in dem das  
staatliche Umweltamt Duisburg das Stadt- 
gebiet von Arnsberg als am stärksten betrof- 
fenes Gebiet im Verlauf der Ruhr von der 
Quelle bis zur Mündung ausgewiesen hat. 
Konkret wurden im Stadtgebiet sieben  
Bereiche definiert, in denen ein besonderer  
Hochwasserschutz erforderlich ist. Die Inhalte  
des Hochwasseraktionsplans basieren auf 
Berechnungen verschiedener Hochwasser-
ereignisse mit Szenarien für entstehende 
Schäden bei einem Jahrhunderthochwasser. 
Auch Möglichkeiten zur Reduzierung der 
Schäden sind benannt. Diese Erkenntnisse 
führten zu einem politischen Beschluss zur 
Aufstellung eines Hochwasserschutzkon- 
zeptes, das der Renaturierung den Vorzug 
vor dem rein technischen Hochwasserschutz  
gab. Es erfasst die bereits definierten, gefähr- 
deten Bereiche und zusätzlich weitere, vom  
Hochwasser bedrohte Gebiete. Als Voraus-
setzung für die Realisierung eines langfris- 
tigen Hochwasserschutzes wurden Berech- 
nungen durchgeführt, die die positiven  
Auswirkungen einer Renaturierung auf besie- 
delte Bereiche aufzeigen. Als Grundlage  
für den Erhalt von Fördermitteln lag bereits 
das Konzept zur Entwicklung der Oberen 
Ruhr vor.

Stand der Dinge
Durch die umgesetzten Maßnahmen sind  
aktuell bei einem Jahrhunderthochwasser in 
den ehemalig gefährdeten Bereichen keine  
Schäden mehr zu erwarten. Aber auch zu-
künftig sind Voruntersuchungen notwendig, 
um fortlaufend gefährdete Gebiete identi-
fizieren und Schutzmaßnahmen ergreifen zu 
können. Eine parzellenscharfe Starkregen-
karte zeigt die möglichen Auswirkungen  
von Starkregenereignissen und ist für alle  
Bewohner*innen online und frei zugänglich.

Die Renaturierung der Ruhr trägt nicht nur 
zum Hochwasserschutz bei, sondern hat 
weitreichende, positive Auswirkungen: Für 
Flora und Fauna ist ein ökologischer Mehr-

KOMMUNALE PRAXIS

wert erkennbar und auch die Naherholungs-
qualität konnte gestärkt werden. Der Boden-
aushub der Renaturierung wurde genutzt,  
um einen Lärmschutzwall zwischen Auto-
bahn und einem angrenzenden Wohngebiet 
zu erhöhen. 

Finanzierung und Umsetzung
Die Zuständigkeit für Hochwasserschutz und 
Renaturierung liegt bei zwei Personen in der 
Stadtverwaltung. Die Umsetzung der Renatu-
rierungsmaßnahmen erfolgte mit Unter- 
stützung durch die Bezirksregierung. Zusätz- 
lich wurde die Stadt durch eine Arbeitslosen- 
initiative unterstützt. Sie wurde von der Stadt 
Arnsberg betreut und hat einen Teil der 
Renaturierung der Ruhr eigenständig durch-

geführt. Die Renaturierung wurde über zehn 
Jahre lang wissenschaftlich begleitet, und es 
wurde ein Bio- sowie Geschiebemonitoring 
eingerichtet.

Bis zum Jahr 2020 wurden 15,2 km der Ruhr  
renaturiert. Die entstandenen Kosten belaufen  
sich auf insgesamt 16,9 Mio. Euro. Finanziert  
wurden die Renaturierungsmaßnahmen 
größtenteils durch Städtebaufördermittel.  
Da Arnsberg eine Nothaushaltskommune ist,  
belief sich der Anteil der Förderung auf  
80 % - 90 %, während der städtische Eigen-
anteil bei 10 % - 20 % lag. Da die Renatu- 
rierung als ökologische Ausgleichsmaßnahme  
anerkannt wurde, konnten die durchgeführten  
Maßnahmen anderen Eingriffen in den Natur- 

Ruhr bei Hochwasser

Reduzierung der gefährdeten Bereiche bei 100-jährlichem Hochwasser durch die Renaturierungsmaßnahmen
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haushalt zugeordnet und der städtische  
Eigenanteil durch das Erlangen von Öko-
punkten refinanziert werden.  

Erkenntnisse
Für eine erfolgreiche Durchführung war der  
frühzeitige und vorausschauende Erwerb 
von Flächen notwendig, der in enger Zusam-
menarbeit mit dem Amt für Liegenschaften 
gelungen ist. Um den Rückhalt der Bevölke-
rung sicherzustellen, wurde diese von Beginn 
an eng in den Prozess eingebunden und  
fortlaufend informiert. Die frühzeitige Beteili-
gung von Behörden, ehrenamtlich im Natur-

schutz tätigen, weiteren Interessengruppen 
und Institutionen, sorgte von Beginn an für  
Transparenz, was zu einer problemlosen  
Durchführung aller Planverfahren ohne Klagen  
geführt hat. Die Ziele, die mit der Renaturie-
rung erreicht werden sollten, wurden eng in 
die Stadtentwicklung eingebunden und mit 
anderen Maßnahmen verzahnt. Im Jahr 2015 
hat Arnsberg die Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie beendet, und im Jahr 2016 
wurde die Stadt durch das Deutsche Institut  
für Urbanistik (DifU) als klimaaktive Kommune  
ausgezeichnet.

Quartiersachse mit  
Klimagärten in Bochum –  
Ämterübergreifende  
Zusammenarbeit zum Bau 
wassersensibler Stadträume 
DR. MARKO SIEKMANN UND  
BURKHARD HUHN, STADT BOCHUM

Die Stadt Bochum sieht sich vor der gesamt- 
städtischen Herausforderung, Infrastruktur- 
systeme im Zusammenhang mit dem Stadt-
umbau und unter Einbeziehung wasserwirt-
schaftlicher Themenfelder weiterzuent- 
wickeln und anzupassen. Diese Aufgabe geht  
die Verwaltung mit einer Abkehr von hierar-
chischen Strukturen in der Verwaltung hin zu  
der Etablierung interdisziplinärer Teams, einer  
ämter- und städteübergreifenden Zusam-
menarbeit (im Sinne der agilen Verwaltung) 
sowie dem Aufbau interkommunaler Netz-
werke an. Durch die Vernetzung von Wissen 
und die Aktivierung aller Beteiligten sollen  
gemeinsame Ideen und Handlungsansätze  
entwickelt werden. Auch überörtlich arbeitet 
die Stadt Bochum netzwerkorientiert: Verschie- 
dene Ruhrgebietsstädte und -kommunen 
bauen seit 2014 gemeinsam mit der Emscher- 
genossenschaft die Zukunftsinitiative Klima.
Werk (ehemals Zukunftsinitiative „Wasser in 
der Stadt von morgen“) auf – ein Netzwerk,  
um Lösungswege zu erarbeiten, den interkom- 
munalen Austausch zu fördern und gemein-
same Planungsprozesse zu initiieren. Die 
Auswirkungen der verwaltungsinternen Zu- 
sammenarbeit sowie die Erfolge bezüglich 
der Projektplanungen werden anhand von 
drei Projekten dargestellt. 

Projekte in Kooperation
Das Projekt Castroper Straße – ein typisches  
Straßenbauprojekt – wird um den Aspekt der  
Schwammstadt ergänzt. Nachdem die kon- 
zeptionelle Projektvorbereitung im Stadtpla-
nungsamt erfolgt ist, haben die Abteilungen 
Straße und Entwässerung aus dem Tiefbau- 
amt gemeinsam mit dem Umwelt- und Grün-
flächenamt zusammengearbeitet und ein 
Konzept für den Straßenraum entwickelt.  
Darin wurden die Themen Mobilitätswende 
und Entwässerung integriert betrachtet und 
interdisziplinäre Lösungen erarbeitet.

Im Bereich Alte Bahnhofstraße im ISEK-
Gebiet WLAB in Bochum-Werne hat das  
Stadtplanungsamt in Zusammenarbeit mit dem  
Grünflächenamt eine Gestaltungsplanung für 
den Umbau der Straße in Auftrag gegeben. 
Bereits zu einem frühen Zeitpunkt wurde das 
Tiefbauamt in das Projekt eingebunden, da 

„Leitend ist für uns das Wissen darum, dass wir 
für das Gemeinwohl der Städte arbeiten. Dass 
wir für ein gutes Zusammenleben arbeiten in 
diesen Städten. Dass wir für die Verbesserung 
der Aufenthalts- und Lebensqualität arbeiten. 
Und dass wir das für unsere Bürgerinnen und 
Bürger tun.“
Christoph Heidenreich, Stadtbaurat Gelsenkirchen

Geplante Maßnahmen an der Castroper Straße in Bochum
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neben dem städtebaulichen auch ein tiefbau-
licher Handlungsbedarf festgestellt wurde.

Im ISEK-Gebiet Laer/Mark 51°7 wurde –  
basierend auf den Ergebnissen eines städte- 
baulichen Wettbewerbs sowie des ISEK 
selbst – im Jahr 2020 mit der Planung für 
den Umbau einer Bundesstraße, der Schaf-
fung einer ebenerdigen Querung zum neuen  
Gelände MARK 51°7 sowie der Aufwertung  
einer innerörtlichen Straße begonnen. Bereits  
zu Beginn des Planungsprozesses wurden  
in der Projektphase 0 alle betroffenen Ämter 
(Städtebau, Stadterneuerung, konzeptionelle 
Verkehrsplanung, Tiefbauplanung Verkehr, 
Tiefbauplanung Kanal, Umwelt- und Grün- 
flächenamt und weitere) in den Planungs- 
prozess einbezogen, um – im bisher MIV- 
dominierten Stadtraum – unter Berücksich- 
tigung der Zukunftsaufgaben Mobilitäts- 

wandel, Klimawandel, wassersensible Stadt-
entwicklung einen zukunftsfähigen Stadtraum 
zu entwickeln. 

Die Projektplanungen passten zeitlich und 
inhaltlich gut zu dem vom NRW-Bauministe- 
rium ausgelobten Wettbewerb "Zukunft Stadt- 
raum NRW". Für ihre innovativen Planungen, 
die durch die frühzeitige integrierte Zusammen- 
arbeit entwickelt wurden, erhielt die Stadt 
Bochum eine Anerkennung durch die Wett-
bewerbsjury und das Land NRW.

Finanzierung
Aktuell wird die integrierte Finanzierung des 
Projektes konkretisiert. dessen erwartete 
Kosten sich auf etwa 20 Mio. Euro belaufen 
– ein Betrag, der die vorgesehenen Städte-
baufördermittel für das ISEK-Gebiet deutlich 
übersteigt. Da ein großer Teil der Verkehrs-

infrastruktur umgebaut werden muss, ist 
ebenso eine enge Einbindung des Verkehrs-
ministeriums notwendig. Weiterhin liegen im 
Gebiet viele Bereiche, in denen Maßnahmen 
der wassersensiblen Stadtentwicklung um-
gesetzt werden sollen. Für die Realisierung 
ist die Stadt auch auf Fördermittel aus dem 
KRiS-Programm („Klimaresiliente Region mit 
internationaler Strahlkraft“) angewiesen. 

Erkenntnisse
Städtebauliche Planungen werden komplexer 
und multidimensionaler. Daher bedarf es  
in Bezug auf die Projektentwicklung und  
-umsetzung neuer, innovativer Ansätze. 
Nur eine integrierte Arbeitsweise schafft die 
Grundlage für notwendigerweise integrierte 
Projekte. Aus Sicht der Stadt Bochum ist es 
zentral, die unterschiedlichen betroffenen 
Fachämter und Kolleg*innen möglichst früh 
in die Projektplanungen einzubeziehen und 
die Projekte gemeinsam zu entwickeln. 

Insbesondere im frühen Zeitraum der Projekt- 
konzeption ist ein solches Verfahren personal- 

intensiver, da in der Planungsphase 0 mehr 
Fachpersonal als in eindimensionalen  
Planungsverfahren eingebunden wird. Diese 
personellen Ressourcen können jedoch zu 
einem späteren Zeitpunkt der Projektbear- 
beitung eingespart werden, da die üblichen 
Stellungnahmen der Ämter und nachträg-
lichen Anpassungen der Konzepte durch die 
gemeinsame Planung wegfallen.  

Integrierte Projekte benötigen gleichzeitig eine  
integrierte Finanzierung – das heißt, auch 
eine Förderung, die sich aus unterschied-
lichen Fördertöpfen speist und zeitlich sowie 
inhaltlich koordiniert wird. 

Neben einer ämterübergreifenden Zusam- 
menarbeit hat die frühzeitige Beteiligung  
von Bürger*innen und der Politik zentrale 
Bedeutung. Abschließend gelangt die Stadt  
Bochum zu der Erkenntnis, dass am Ende 
jeder Projektplanung eine (kritische) Selbst- 
reflexion stattfinden sollte, um die Zusammen- 
arbeit stetig zu verbessern.

Vernetzung von Straße und Wasser am Beispiel der Castroper Straße

Umbau Alte Wittener Straße zur Quartiersachse
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Von der Mitte aus gedacht – 
Grüner Wall und grüne City 
in Dortmund
SOPHIE ARENS, STADT DORTMUND

Schritt 1: Grundlagen schaffen
Bereits seit dem Jahr 2011 gibt es im Umwelt- 
amt der Stadt Dortmund eine volle Stelle für 
den Aufgabenbereich Strategische Klima-
anpassung. Bis zum Jahr 2014 wurde ein 
Klimaanpassungskonzept für den Stadt-
teil Hörde erarbeitet, das im Rahmen des 
Förderprogramms Soziale Stadt umgesetzt 
werden sollte. Ziele waren die Umset-
zung von Maßnahmen aus dem Klimaan-
passungskonzept im Programmgebiet der 
Sozialen Stadt sowie eine Übertragung des 
Konzeptes auf die Gesamtstadt Dortmund. 
Aufgrund des knappen Umsetzungszeit-
raums und des vorhandenen Fördervolu-
mens konnten lediglich kleinere Maßnah-
men, wie z.B. die Errichtung von  
Gemüsegärten und einer Wanderbaumallee 
im Stadtteil erfolgreich umgesetzt werden.

Schritt 2: Sensibilisierung  
der Verwaltung
Ein nächster Schritt der Koordinierungsstelle 
Klimaschutz und Klimaanpassung war die  
Erarbeitung eines integrierten Gesamtkon- 
zeptes „Masterplan integrierte Klimaanpas-
sung in Dortmund“ (MiKaDo); gefördert von 
der Nationalen Klimaschutzinitiative des  
Bundesumweltministeriums, u.a. mit dem Ziel,  
ein gemeinsames Problemverständnis inner- 
halb der Verwaltung im Rahmen der integrier- 
ten Klimaanpassung zu schaffen („Ertüch- 
tigung der Dortmunder Stadtverwaltung durch  
Erarbeitung und Umsetzung klimagerechter 
Standards und Prozesse für das alltägliche 
Verwaltungshandeln“). In einem verwaltungs-
internen Beteiligungsprozess diskutierten  
rund 70 Mitarbeiter*innen der Stadtverwal-
tung, an welchen Stellen Klimaanpassung 
am erfolgreichsten in bestehende Prozesse  
in der Stadtverwaltung integriert werden kann.  
Die Beteiligung in Form von Expert*innen- 
gesprächen und Workshops sollte besonders  
zur verwaltungsinternen Vernetzung anregen.  
Ergebnis ist die Entwicklung eines verwal-
tungsspezifischen Handlungskatalogs, der 
technisch-räumliche Maßnahmen zur integrier- 
ten Klimaanpassung beinhaltet und dessen 
Umsetzung 2022 beschlossen wurde. 

Schritt 3: Einzelkonzepte – u.a. Durch-
grünungskonzept Dortmund Innenstadt 
Das Durchgrünungskonzept Dortmund  
Innenstadt ist eine Einzelmaßnahme im  
Kontext der EFRE-geförderten Strategie 
"Emissionsfreie Innenstadt". Beim Durchgrü-
nungskonzept handelt es sich um ein infor-
melles Planwerk, in dem die Auswirkungen 
verschiedener Maßnahmen, wie technischer 
Sonnenschutz, Dachbegrünung, Entsiege- 
lung, Baumpflanzungen etc. auf die Tempera- 
turen im Stadtraum simuliert werden. Das 
Projekt wird von der Stadtverwaltung als  
Erfolg gewertet, da die Maßnahmen anschau- 
lich visualisiert und in ihrer Wirkung quanti- 
fiziert wurden. Damit wurde eine gute (Ent-
scheidungs-)Grundlage für die Umsetzung 
von Maßnahmen geschaffen.

Im Rahmen des Durchgrünungskonzeptes  
wurde festgestellt, dass durch die Begrünung  
von Kaufhausdächern in Dortmund nur dann 
ein positiver Effekt auf das Mikroklima aus-
gehen würde, wenn sämtliche Dächer in der  
Innenstadt begrünt würden. Zwar hätte diese 
Begrünung keinen unmittelbar kühlenden 
Effekt auf den Stadtraum selber; Dennoch 
würde durch die Dachbegrünung mehr 
Regenwasser verdunsten, was sich positiv 
auf die Kühlung der Gebäudeinnenräume 
auswirken würde.

Aktuell werden in Dortmund besonders im  
Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes  
iResilience (Bundesministerium für Bildung 
und Forschung) und in Zusammenarbeit mit  
Quartiersmanagements und weiteren Trägern  
viele Projekte auf der Quartiersebene um-
gesetzt. Durch die gute Zusammenarbeit mit 
dem Amt für Stadterneuerung können be-
sonders kleinteilige Maßnahmen erfolgreich 
in die Umsetzung gebracht und Projekte 
verstetigt werden. 

Erkenntnisse
In Dortmund gibt es zahlreiche Aktivitäten im  
Kontext der Anpassung an den Klimawandel. 
Dazu zählen unter anderem die Strategie 
"Emissionsfreie Innenstadt", eine Starkregen-
gefahrenkarte, Seniorenbüros mit Beratungs-
angeboten, Beratung und Förderprogramme 
für Eigentümer*innen sowie eine enge Zu-
sammenarbeit und ein Austausch zwischen 
der Stadt Dortmund, unterschiedlichen Initia-
tiven, Forschungseinrichtungen und weiteren 
Träger*innen sowie Akteuren. 

Die größte Herausforderung stellt jedoch  
die Umsetzung von entwickelten Maßnahmen  
dar. Den ausführenden Ämtern fehlt es an 
Personal und somit an Kapazitäten für die  
Umsetzung von Maßnahmen; Konzepte, das 
notwendige Wissen sowie der Wille in der 
Stadtverwaltung sind vorhanden. 

Begrünung und Bepflanzung wirken sich  
nachweislich positiv auf die Temperaturen im 
Stadtgebiet aus. Die langfristigen Folge- und 
Instandhaltungskosten sind jedoch nicht un-
erheblich und müssen im städtischen Haus-
halt kalkuliert werden, da sie auch künftig 
nicht über die Förderprogramme finanziert 
werden können. Darüber hinaus gilt es, den 
personellen Mehraufwand, der durch die 
Maßnahmenumsetzung entstünde, in die 
Haushaltsplanung aufzunehmen.

Simulation der klimatischen Entwicklung am Hansaplatz in der Dortmunder Innenstadt
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Smart City  
Mönchengladbach - Der  
digitale Zwilling als Grundlage  
für kleinräumige Klima- 
anpassungsmaßnahmen in 
Wohnstraßen

IVONNE OTTEN UND DR. FRANK SCHULZ,  
STADT MÖNCHENGLADBACH

Die Stadt Mönchengladbach ist Teil der 
„Modellprojekte Smart Cities“ des Bundes-
ministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bauwesen (BMWSB). In diesem Zusam-
menhang wurde innerhalb der Stadtverwal-
tung eine Smart City Stabsstelle gegründet. 
Das interdisziplinäre Team setzt sich aus 
Mitarbeiter*innen aller Bereiche der Stadt-
verwaltung sowie Tochtergesellschaften der 
Stadt zusammen und unterstützt die Ver-
waltung bei der Herausforderung, die Stadt 
effizienter und technologisch fortschrittlicher 
zu gestalten. 

Welche klimatischen Veränderungen entste-
hen in einem Quartier durch den Klimawan-
del? Wie kann man sie mildern? Welchen 
messbaren Einfluss haben parkende Autos, 
Bäume oder Grünflächen auf die Tempera-
tur in einer Straße? In Mönchengladbach 
befasst sich das Modellprojekt Smart Cities 
mit diesen Fragen – in einem dicht bebauten 
innerstädtischen Wohnquartier. Ein wichtiges 
Ziel: Den Menschen anhand von kleinräumi-
gen Daten an ihrem eigenen Wohnort deut-
lich machen, wie Klimaanpassung konkret 
gelingen kann. 

Projekt Digitaler Zwilling im  
Stadterneuerungsgebiet Westend
Unter dem Titel Digitaler Zwilling soll im Rah- 
men der „Modellprojekte Smart Cities“ ein 
möglichst realitätsnahes, digitales Abbild des 
Stadtraums erstellt werden, um Echtzeit-
daten über den Ist-Zustand der jeweiligen 

Umgebungen darzustellen und anhand der 
Daten geeignete Gegenmaßnahmen zu 
entwickeln. Mögliche Effekte dieser Maß-
nahmen können im digitalen Zwilling simuliert 
werden – ein wichtiger Beitrag für die Nach-
vollziehbarkeit und Akzeptanz der Maßnah-
men. Die Erprobung der Datenmessung mit 
Sensoren erfolgt aktuell in drei Wohnstraßen 
im innerstädtischen Stadterneuerungsgebiet 
Westend und wird voraussichtlich bis Mitte 
des Jahres 2023 andauern. Unterschiedliche 
Modelle der Sensoren werden dabei auf ihre 
Tauglichkeit überprüft. Ein Förderbescheid 
der Städtebauförderung wird für Mitte 2023 
erwartet, dann beginnt die Messung in Wohn-
straßen in Gladbach und im Westend. Die 
Umweltsensoren zeichnen die Temperatur, 
Lärmpegel, Immissionen, Feinstaubbildung  
sowie die CO2-Belastung auf. Durch Lang-
zeitaufnahmen können die Entwicklung ver- 
schiedener Werte abgebildet sowie die Ver-
bindungen zwischen Werten aufgezeigt und  
verstanden werden. Auch Zusammenhänge 
zwischen verschiedenen Themenbereichen 
sollen durch den digitalen Zwilling deutlich  
werden. So können z.B. durch Korrelationen 
von Umwelt- und Parkraumdaten Auswirkun-
gen der Parkraumauslastung auf die Umwelt 
aufgezeigt werden. In dem Projekt wurde 
eine umfangreiche Bewohner*innenbeteili-
gung durchgeführt, durch die Transparenz 
geschaffen und die Bevölkerung für das 
Projekt gewonnen werden konnte. Parallel 
zu den Projektplanungen wurde ein Arbeits-
kreis eingerichtet, der den Prozess begleitet. 
Sobald die Stadt den Förderbescheid für 
die Projektumsetzung erhält, kann mit der 

Umsetzung baulicher Maßnahmen als Re-
aktion auf die gemessenen Daten begonnen 
werden.

Finanzierung und Umsetzung
Die Finanzierung des Projektes Smart City 
erfolgt über Fördermittel des Bundes-Modell-
projekts. Die Stadt Mönchengladbach erhält 
seit 2021 über einen Zeitraum von sieben 
Jahren eine Förderung in Höhe von 15 Mio. 
Euro. Die Beschaffung der Sensoren erfolgt 
über die Städtebauförderung. Die Etablie-
rung eines datengestützten Modells stellt die 
Grundlage für die Implementierung des Pro-
jekts in der Öffentlichkeit und die Beteiligung 
der Bevölkerung dar.

In der Umsetzung arbeitet der Bereich Stadt-
erneuerung eng mit der Stabsstelle Smart City  
zusammen. Seit Ende 2022 wird das Projekt  
durch das Wuppertal Institut für Klima,  
Umwelt, Energie wissenschaftlich begleitet;  
zudem steht die Stadt durch das Modell-
projekt im Austausch mit anderen Smart City 
Kommunen sowie dem Fraunhofer Institut. 
Speziell für den Digitalen Zwilling haben u.a. 
die Städte München, Wien und Hamburg  
eine Arbeitsgruppe gebildet, deren Arbeit 
Mönchengladbach derzeit begleitet – aus  
mangelnden zeitlichen Kapazitäten ist die 
Stadt derzeit jedoch kein vollwertiges Mit- 
glied. Aktuell entwickelt die Arbeitsgruppe  
Ansätze, wie der Digitale Zwilling definiert 
und standardisiert werden kann.

Blick in zwei typische Wohnstraßen im Mönchengladbacher Westend
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Erkenntnisse
Gerade angesichts der aktuellen Entwick- 
lungen müssen Städte und Kommunen neue  
Wege gehen und auch experimentelle 
Projekte durchführen können. Für die Daten-
messung mittels Sensoren empfiehlt es sich, 
ausreichend Zeit einzuplanen, denn unter  
Umständen können Verzögerung bei der  
Beschaffung der Sensoren auftreten. Auch die  
Messung selbst liefert nicht immer zeitnah 
ausreichende Ergebnisse. Darüber hinaus 
muss im Vorfeld sichergestellt werden, dass 
Projekte datenschutzrechtlich umsetzbar 
sind. Die Stadt Mönchengladbach eruiert 
parallel zum Modellprojekt in den beiden 
Quartieren, mit welchen Daten eine flächen-
deckende Ansicht für das Stadtgebiet sinnvoll  
sein kann, auf die dann auch online zugegrif-
fen werden kann. Einzelne Personen werden 
dabei nicht gezeigt. Sollten Bewohner*innen 
nicht damit einverstanden sein, dass ihre  
Hausfassade sichtbar ist, kann diese für  
die Öffentlichkeit aus der digitalen Ansicht 
entfernt werden.

Nicht nur die Förderung des Projektes, son-
dern auch die konkreten Fristen zum Einsatz 
der Fördermittel werden als Anreiz gesehen, 
Projekte zeitnah und fristgemäß umzusetzen. 
Dazu wird auch die Politik von Beginn an in 
die Planungsprozesse einbezogen. Durch die 
Weiterentwicklung der internen Verwaltungs- 
strukturen, die Einbeziehung aller betroffenen  
Fachbereiche sowie die Einrichtung der Stabs- 
stelle Smart City, konnten in Mönchenglad-
bach geplante Projekte in die Umsetzung 
gehen. Für die Zukunft soll eine engere Ver-
knüpfung zwischen der Stadterneuerung, der 
Stabsstelle Smart City und dem Fachbereich 
Umwelt implementiert werden.

Messwerte der geplanten Sensoren in Mönchengladbach
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forschung (PIK)). Eine ausschließlich auf das 
Thema Klima fokussierte Strategie könnte für 
die Zielsetzung zu kurz greifen. Denn durch  
viele zur Reduktion von Treibhausgasemis-
sionen hilfreiche Maßnahmen werden z.T. in  
anderen ökologischen Dimensionen Rebound- 
Effekte ausgelöst. Ein Beispiel ist die Haus-
dämmung, die zur Energieeinsparung effi- 
ziente Lösungen bietet. Viele Dämmstoffe 
sind aber aus ökologischer Sicht zweifelhaft  
und können in anderen Wirkungsdimensionen  
negative Folgen aufwerfen.

Vorgehen
Das methodische Vorgehen für die Initiative 
„Urban Zero“ basiert auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und verfolgt ein dreistufiges 
Modell: Analyse, Reduktion, Kompensation.

Analyse: 
Auf Basis einer Ökobilanzierung werden die 
messbaren Umweltwirkungen des Quartiers 
erfasst. Da Ökobilanzierungen rein physika-
lische und chemische Größen bewerten und 
diese für Laien schwer nachvollziehbar sind, 
werden die Ergebnisse der  
Ökobilanz mit Hilfe der CE Delft-Methode 
„Environmental Prices“, die auch von der  
EU-Kommission eingesetzt wird, in Umwelt-
kosten umgerechnet. So kann der ökologi- 
sche Schaden in Euro dargestellt werden und  
drückt im Ergebnis aus, was von der Haben-
seite der Biosphäre abgebucht wurde. 

Die Ökobilanzierung für Ruhrort ist schon sehr  
weit fortgeschritten und soll bis Ende 2022 
weitestgehend abgeschlossen sein. Auf 
Grundlage von öffentlich verfügbaren Quellen  
sowie Primärdaten, die durch städtische  
Gesellschaften, den Hafen, Unternehmen und  
die Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellt 
werden, soll die laufende Umweltwirkung des 
Quartiers sauber erfasst werden. Dargestellt 
werden bis zu zehn Wirkungskategorien, die 
schon heute mit hoher Qualität ermittelt  
werden können, u.a. Treibhausgasemis- 
sionen, Versauerung, Eutrophierung und 
bodennahe Ozonbildung, Flächennutzung, 
Wasserverbrauch.

Im Frühjahr 2023 ist eine öffentliche Diskus- 
sion über die Initiative mit der Ruhrorter 
Bevölkerung vorgesehen. Im Rahmen eines 
Stadtteilfestes soll die Initiative dabei nicht 
nur präsentiert werden, es soll auch um 
Unterstützung geworben werden. Zudem ist 
geplant, Aussagen zum Konsumverhalten 
sowie der Lebenszufriedenheit der Ruhrorter 
zu erheben.

Reduktion:  
Mit gezielten Maßnahmen werden die Um-
weltschäden weitest möglich minimiert und 
im Umkehrschluss die Umweltwirkung opti-
miert. Die auf Grundlage der Ökobilanzierung 
ermittelten Umweltkosten werden insofern 
reduziert. 

Die Reduktionskonzepte umfassen Maßnah- 
men insbesondere in den vier Bereichen 
Energiekonsum, Transport- und Mobilitäts- 
belastung, Landwirtschafts- und Industrie-
emissionen sowie privater Konsum und 
Abfall. Der in Erarbeitung befindliche Master- 
plan wird aller Voraussicht nach 100 bis 
150 Projekte beinhalten, die z.B. im Bereich 
Energie Maßnahmen der Nahwärmever-
sorgung mit Photovoltaik oder Geothermie 
beschreiben, im Bereich Mobilität neben der 
E-Mobilität insbesondere die letzte Meile in 
den Fokus nehmen oder zum Thema Abfall 
die schon vorhandenen guten Konzepte des 
Duisburger Entsorgers aufgreifen. Geplant 
ist, dass ab Mitte 2023 erste bauliche  
Aktivitäten zur Reduktion der Umweltwirkung 
starten.

Kompensation:  
Alle Umweltwirkungen, die weder technisch 
noch ökonomisch vertretbar zu bewältigen 
sind, werden kompensiert. Damit soll der 
Biosphäre alles, was ihr durch Emissionen 
und Leistungsverbräuche genommen wurde,  
zurückgegeben werden. Ziel ist hierbei  
eine gleichmäßige ökologische Aufwertung  
insbesondere der wichtigen Schutzgüter:  
der menschlichen Gesundheit und der Bio-
diversität.

Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2029  
die Umweltkosten in Ruhrort noch nicht bei 
null Euro liegen, sondern etwa einen einstel-
ligen Millionenbetrag umfassen werden (im 
Vergleich dazu verursacht Ruhrort momen-
tan jährlich Umweltkosten im niedrigen bis 
mittleren zweistelligen Millionenbereich). In 
den Folgejahren sollen die Umweltkosten 
laufend weiter sinken. Durch die Renaturie-
rung von Industrie- und Montanbrachen nach 
modernen ökologischen Standards (Luft- und 
Wasserreinhaltung, Artenvielfalt, verschie- 
dene Biotoptypen) soll die Natur in den Zu-
stand versetzt werden, mehr Systemleistung 
zu erbringen und so die Umweltkosten zu 
kompensieren. Dies hat den angenehmen 
Nebeneffekt, dass die blaue und grüne Infra-
struktur gestärkt wird, was sich positiv auf die  
örtlichen Klimaverhältnisse auswirkt. Ähnliche  
Effekte haben vergleichbare Maßnahmen 
wie Fassaden- und Dachbegrünungen sowie 

Die eigentliche Aufgabe zur Sicherung 
zukünftiger Lebensgrundlagen

Umweltneutrale Städte -  
Von der Vision zur  
Umsetzung
DR. DIRK GRATZEL, HEIMATERBE GMBH / INITIATIVE URBAN ZERO

In Duisburg-Ruhrort hat die Franz Haniel &  
Cie. GmbH (Haniel) mit Unterstützung der 
Stadt Duisburg und gemeinsam mit den 
Unternehmen greenzero.me sowie Heimat-
ERBE ein Pilotprojekt gestartet. Die Initiative 
„Urban Zero – Ruhrort wird enkelfähig“ hat 
das Ziel, den Hafenstadtteil bis Ende 2029 
zum ersten umweltneutralen Quartier der 
Welt zu machen. Das unter Begleitung der 
Technischen Universität Berlin sowie der  
Innovation City Management GmbH (ICM) 
Bottrop durchgeführte Pilotprojekt soll eine 
Blaupause für Umweltneutralität im urbanen 
Raum schaffen.

Umweltneutralität geht über  
Klimaneutralität hinaus
Mit Umweltneutralität wird ein Zustand be-
schrieben, in dem ökologisch unvermeidliche 
negative Wirkungen sowie der zu erzielende 
ökologische Mehrwert sich die Waage halten, 
so dass ein urbaner Raum aus der Perspek-
tive der Biosphäre quasi auf ewig existieren 
könnte. Umweltneutralität geht insofern über 
die Klimaneutralität hinaus und umfasst auch 
ökologische Dimensionen wie Artenvielfalt, 
Wasserverbrauch u.ä. Die Strategie orientiert 
sich an dem Konzept der planetaren bzw. 
ökologischen Belastungsgrenzen von Johan 
Rockström (Potsdam-Institut für Klimafolgen-
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Entsiegelungen. Um gezielt entsprechende 
Maßnahmen vorzubereiten, wurde der ge-
samte Stadtteil Ruhrort ökologisch kartiert.

Erkenntnisse
Ökobilanzierungen für urbane Räume sind 
bislang noch nicht so selbstverständlich wie 
für Konsumgüter bzw. Dienstleistungen. Zu-
dem basiert die Analyse auf einer hohen An-
zahl von Datenquellen und Datenlieferanten. 
Die enorme Menge an Daten und auch die 
Vorgaben zur Datensicherheit und Datenver-
arbeitung sind eine große Herausforderung. 
Ziel ist es, eine Datenbank aufzubauen, die 
als Arbeitsgrundlage für andere Kommunen 
dienen kann, um Umweltwirkungen in einem 
Quartier zu messen und zu beobachten.

Der Erfolg der Initiative „Urban Zero“ ist 
weniger eine Frage des Wissens, da das 
Thema sehr erkenntnisreich aufgearbeitet ist. 
Vielmehr ist für den Erfolg entscheidend, wie 
gut die Bevölkerung und die Akteure mitge-
nommen und zur Mitwirkung animiert werden 
können. Ein wichtiger Punkt ist die Über- 
zeugung, dass ein nachhaltiges Leben ein 
besseres, zufriedeneres und glücklicheres 
Leben ist. Als Basis wird die Urban Zero- 
Initiative die Lebenszufriedenheit der  
Bewohner*innen erfassen. Hierauf aufbauend  
soll analysiert werden, wie insbesondere 
Bevölkerungsgruppen, die alltäglich andere 
Sorgen als ein nachhaltiges Leben haben, 

einen spürbaren Zugewinn an Lebensqualität 
durch die Aktivitäten der Urban Zero-Initiative 
erfahren können. Hierzu sollen auch Anreiz-
systeme geschaffen werden, die ein nach-
haltiges Leben auch ökonomisch profitabler 
machen.

Mit der Urban Zero-Initiative soll sich auch ein  
ökonomischer Erfolg einstellen, so dass die 
umweltneutrale Transformation letztendlich  
langfristig auch hilft, Kosten zu senken. Die 
Finanzierung des Projektes wird zu drei 
Vierteln über private Mittel getragen; etwa ein 
Viertel wird die öffentliche Hand beisteuern, 
insbesondere durch Förderprogramme des 
Landes, Bundes und Europas.

Ruhrort ist nicht nur wegen des Projekt- 
partners und Mit-Initiators Haniel als Pilot- 
gebiet für die Urban Zero-Initiative aus-
gewählt worden. Der Stadtteil vereint 
zudem verschiedenste Problemlagen wie 
Verkehrsprobleme (Hafen), soziostrukturel-
le Schwierigkeiten, schwierige Immobilien 
(Problemhäuser), und kann daher auch eine 
Blaupause für viele Quartiere sein. Insofern 
ist bei einer erfolgreichen Umsetzung der 
Initiative in Ruhrort davon auszugehen, dass 
der Ansatz auf viele andere urbane Räume 
übertragen werden kann.

Urban Zero – Ruhrort wird enkelfähig 6

Umweltneutralität geht über 
die Klimaneutralität weit hinaus

Unter der Belastungsgrenze (sicher)
Unsicherheitsbereich (steigendes Risiko)
Über der Belastungsgrenze (hohes Risiko)

Partikelverschmutzung 
der Atmosphäre

(noch nicht quantifiziert)

Funktion von 
Ökosystemen

(noch nicht quantifiziert)

Einbringung neuartiger 
Substanzen und 

Organismen

Klimakrise

Unversehrtheit 
der Biosphäre Artensterben

Abholzung und andere 
Landnutzungsänderungen

Phosphor Stickstoff

Biogeochemische 
Kreisläufe

Ozonloch

Süßwasser-
verbrauch

Ozeanversauerung

Die Klimakrise ist nur ein Bereich eines multidimensionalen Problems.
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Die Beispiele der Tagung zeigen nur einen 
sehr kleinen Ausschnitt dessen, was derzeit 
in den Kommunen an Konzepten mit inhalt-
lichen Aspekten der Klimafolgenanpassung 
erarbeitet und beschlossen sowie an Pro-
jekten vorbereitet und bereits realisiert wird. 
Die Beiträge und Diskussionen haben das 
ausgeprägte Problembewusstsein verdeut-
licht, das es an vielen Stellen gibt und das 
den Wunsch nach mehr, schnellerem und 
effektiverem Handeln befeuert. 

Die wiederholt formulierte Aussage jedoch, 
es gebe kein Wissens-, sondern ein Um-
setzungsdefizit bei der Anpassung an den 
Klimawandel, ist nur die halbe Wahrheit.  
Ja, es liegen alle Fakten auf dem Tisch, die  

man kennen muss, um handeln zu können.  
Aber zur (noch in den Anfängen steckenden) 
Umsetzung benötigt es mehr, als nur Wissen:  
Die Kommunen brauchen gesetzliche  
Rahmenbedingungen, die es z.B. erlauben, 
Maßnahmen zum Schutz vor und zur An-
passung an Hochwasser, Starkregen oder 
Hitzeereignissen in einem Projekt bau- und 
fördertechnisch zu bündeln, sie brauchen 
ein gemeinsames Aufgabenverständnis nicht 
nur im eigenen Amt, sondern über alle Ämter 
hinweg, das auch durch die Politik und die 
Bürgerschaft getragen wird, und nicht zuletzt 
brauchen sie einen Finanzierungsrahmen, 
der die Umsetzung integrierter, multidimen-
sionaler Projekte ermöglicht. 

Eine gelingende Anpassung der Städte an die  
Folgen des Klimawandels setzt also zunächst  
eine Anpassung im Denken und Handeln  
(in Politik und Verwaltung), im Verhalten (der 
Bürger*innen) und eines Gesetzes- und 
Förderrahmens voraus, der jenseits der 
Ressortlogik die Projekte in ihrer Gesamtheit 
im Blick hat. Dafür müssen folgende Voraus-
setzungen erfüllt sein: 

Ressortübergreifendes Denken und 
Handeln auf allen Ebenen
Nur mit einer integrierten Arbeitsweise und  
einer integrierten Förderung und Finanzierung  
lassen sich multidimensionale Projekte um- 
setzen. Die Zusammenführung von Planung, 
Umwelt- und Verkehrsamt, Tiefbau etc. in  
interdisziplinären Teams ist wesentlich. Durch 

eine gemeinsam abgestimmte Vorarbeit kann  
anfänglich größerer personeller Aufwand zu 
einem späteren Zeitpunkt der Projektbearbei-
tung mehr als eingespart werden. Die Idee  
der „agilen Verwaltung“ sollte auch kommunen- 
übergreifend mit dem Ziel des Aufbaus inter-
kommunaler Netzwerke verfolgt werden. 

 ■ Wie können Klimaschutz und Klima- 
anpassung besser in Integrierten  
städtebaulichen Entwicklungskonzepten 
oder auch Sanierungssatzungen  
verankert werden?

 ■ Wie gelingt in den Kommunen der Aufbau  
flexibler ämterübergreifender Teams,  
die vor allem in der Phase 0 der Projekt-
entwicklung Projekte gemeinsam  
durchdenken?

Personelle und finanzielle Ressourcen
Ob durch Umschichtung oder zusätzliches 
Personal – die ausführenden Ämter benötigen  
mehr personelle Kapazitäten für die Umset-
zung von Maßnahmen, die neue Aufgaben  
für die Kommunen bedeuten. Auch fehlt es an  
Geld, das z.B. für die spätere Unterhaltung 
von Grünflächen bereitsteht.

 ■ Mit welchem Geld werden Grünflächen 
und -dächer künftig unterhalten? 

 ■ Wie wird die Bewässerung der vielen 
tausend neuen Stadtbäume finanziert 
und organisiert? 

Ein kurzes Fazit,  
Erkenntnisse und  
viele offene Fragen
GESCHÄFTSSTELLE STADTUMBAUNETZWERK NRW

„Wir brauchen mehr Mut und müssen 
die Dinge mehr chancenorientiert und 
weniger risikoorientiert angehen.“ 
Reinhard Gierse, Ressort Umweltschutz, Wuppertal
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„Planung kann es nicht leisten, alle notwendigen Informatio- 
nen einzuholen. Und Städtebauförderung kann nicht das 
Allheilmittel sein. Daher wäre es wünschenswert, vielleicht 
auch eine Illusion, es gäbe auf Landesebene eine bündelnde 
Koordinierungsstelle, die verschiedene Fachbereiche ver-
zahnt – Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt – und als Dienst- 
leistung für die Kommunen anbietet, fachbereichsübergreifend  
Auskünfte über Förderlandschaften, die vielmehr verzahnt 
sein sollten, bereitzustellen.“ 
Marie-Christine Zacharias, Ressort Stadtentwicklung und Städtebau, Wuppertal

 ■ Wie werden Rigolensysteme unter- 
halten und Abläufe kontrolliert?

 ■ Wie sinnvoll ist es, Projekte integriert 
zu planen, wenn sie für die sektorale 
Förderung wieder in ihre Bestandteile 
zerlegt werden müssen, die dann separat  
beantragt und in unterschiedlichen  
Bewilligungszeiträumen realisiert werden 
müssen?

 ■ Wie können ämterübergreifende Teams 
in der Verwaltung unter dem Vorzeichen 
des wachsenden Personalmangels auf-
gebaut werden?

Eine besondere Herausforderung liegt in der 
Nachwuchsförderung in den Kommunen. Es 
muss gelingen, das Wissen, das über viele 
Jahre entstanden ist, weiterzugeben, zu 
sichern und dafür zu sorgen, dass es auch in  
Zukunft noch angewendet werden kann.  
Dafür wäre es wünschenswert, eine Über-
gangszeit zu schaffen, in der neue Mitar- 
beiter*innen von Kolleg*innen, die aus Alters-
gründen ausscheiden, eingearbeitet werden, 
um auch die Weitergabe des über lange 
Jahre erworbenen Fachwissens zu gewähr-
leisten. Gerade im ländlichen Raum und in 
kleineren Kommunen bestehen jedoch große 
Probleme, freiwerdende Stelle überhaupt  
besetzen zu können.

Bewusstseinswandel 
Bevölkerung, Politik und Akteure müssen 
mitgenommen und zur Mitwirkung animiert 
werden. Eine breite Akzeptanz der nötigen 
Veränderungen ist notwendig und erleichtert 
vieles. Dennoch ist auch mutiges Handeln 
der Kommunen gefragt.  

Denn so wichtig Beteiligung und Überzeu-
gungsarbeit sind: der Klimawandel nimmt 
keine Rücksicht auf persönliche Vorlieben. 
Und letztlich werden vor allem die bereits 
heute benachteiligten und vulnerablen Grup-
pen der Bevölkerung unter den Folgen am 
meisten leiden. 

 ■ Wie nimmt man die Lokalpolitik am  
besten mit? Wie die Bürgerschaft? 

 ■ Mit welchen Konzepten, Strategien und 
Methoden überwindet man die Schwer-
fälligkeit der Gewohnheit und verdeut-
licht, dass der Klimawandel kommt und 
jeden einzelnen ganz konkret betrifft?

Es muss deutlich werden, dass Nichts tun 
nicht dazu führt, dass alles wie immer bleibt, 
sondern dass das Leben in den Städten 
weniger lebenswert wird. Resilienz entsteht 
nicht von alleine, sondern braucht die Mit-
wirkung aller. Nur so lässt sich dem Klima-
wandel begegnen.



46 47

Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Verzeichnis der  
Referent*innen

Sophie Arens (Dipl.-Ing. Raumplanung) ist im 
Umweltamt der Stadt Dortmund mit dem  
Projektmanagement Klimaanpassung betraut.

Dr. Markus Bradtke (Dr.-Ing. Raumplanung) 
ist seit 2015 Stadtbaurat der Stadt Bochum 
sowie seit 2021 Botschafter des  
STADTUMBAUNETZWERKS NRW.

Frauke Burgdorff (Dipl.-Ing. Raumplanung) 
ist seit 2019 Beigeordnete für Planung, Bau 
und Mobilität der Stadt Aachen.

Robin Denstorff (Dipl.-Ing. Stadtplanung) ist 
seit 2016 Stadtbaurat der Stadt Münster.

Dr. Dirk Gratzel (Studium der Rechtswissen-
schaft, Promotion im Bereich Gesellschafts- 
und Konzernrecht) ist Gründer der Heimat-
ERBE GmbH / Initiative Urban Zero.

Dieter Hammerschmidt (Dipl.-Geograf) ist 
seit 2016 Leiter des Fachdienst Umwelt | 
Ressourcenschutz der Stadt Arnsberg.

Christoph Heidenreich (Dipl.-Ing. Raum-
planung) ist seit 2020 Stadtbaurat der Stadt 
Gelsenkirchen.

Burkhard Huhn (Dipl.-Ing. Raumplanung) 
arbeitet seit 2005 bei der Stadt Bochum  
und leitet dort im Amt für Stadtplanung und  
Wohnen die Abteilung Stadtentwicklung.

Ivonne Otten (M.Sc. Geoinformatik) ist in  
der Stabsstelle I/2, Strategische Entwicklung, 
Smart City der Stadt Mönchengladbach  
Projektleiterin Digitaler Zwilling.

Prof. Dr. Uli Paetzel (Sozialwissenschaftler) 
ist seit 2016 Vorstandsvorsitzender von  
EMSCHERGENOSSENSCHAFT und LIPPE-
VERBAND und seit 2022 Mitglied im Nach-
haltigkeitsbeirat Nordrhein-Westfalen.

Ruth Reuter (Dipl.-Ing. Raumplanung) 
arbeitet seit 2015 im Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Digitalisierung des 
Landes NRW, Referat 514, und ist zuständig 
für die Themen Klimaschutz im Quartier und 
Umgestaltung des öffentlichen Raums.

Michaela Röbke (Dipl.-Ing. Raumplanung) 
ist seit 2019 Fachbereichsleiterin Planen, 
Bauen, Wohnen bei der Stadt Arnsberg und 
seit 2021 Botschafterin des STADTUMBAU-
NETZWERKS NRW. 

Martina Rudowitz (SPD) ist seit 2014 erste 
Bürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen.

Ina Scharrenbach MdL, ist seit 2017  
Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau  
und Digitalisierung des Landes Nordrhein-
Westfalen (2017 bis 2022: Ministerium für  
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung).

Dr. Frank Schulz (Dr.-Ing. Raumplanung) ist 
seit 2018 Koordinator für Stadterneuerung  
in der Abteilung Stadterneuerung und Stadt- 
entwicklung der Stadt Mönchengladbach.

Dr. Marko Siekmann (Bauingenieur, Fach-
richtung Siedlungswasserwirtschaft und 
Wasserwirtschaft) arbeitet nach verschie- 
denen Stationen in der freien Wirtschaft und 
an der RWTH Aachen seit 2014 bei der Stadt 
Bochum und ist dort im Tiefbauamt Leiter der 
Abteilung für Entwässerung und Gewässer.
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